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Es vollenden am 

08.12. Ernst Giebel, Schwarzenbach, sein 88. Lebensjahr, 
11.12. Alfred Barth, Primstal, sein 84. Lebensjahr, 
13.12. Waltraud Lauer, Otzenhausen, ihr 85. Lebensjahr. 
Wir wünschen unseren Jubilaren für die weiteren Lebensjahre Wohl-
ergehen, Glück und vor allem Gesundheit. 
Herzlichen Glückwunsch! Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
 
 
 
 

Abholung der Personalausweise 
Die Personalausweise, die bis zum 14.11.2025 bei der Gemeindever-
waltung beantragt wurden, sind eingetroffen und können in Zimmer 7 
oder 8 abgeholt werden. Den alten bzw. vorläufigen Ausweis bitten wir 
mitzubringen.  
Nonnweiler, 26.11.2025 Ihr Passamt 
 
Abholung der Reisepässe 
Die Reisepässe, die bis zum 07.11.2025 bei der Gemeindeverwaltung 
beantragt wurden, sind eingetroffen und können in Zimmer 7 oder 8 ab-
geholt werden. Den alten bzw. vorläufigen Pass bitten wir mitzubringen.  
Nonnweiler, 26.11.2025 Ihr Passamt 
 
Abholung der Führerscheine 
Die Führerscheine, die bis zum 14.11.2025 bei der Gemeindeverwaltung 
beantragt wurden, sind eingetroffen und können in Zimmer 7 oder 8 
abgeholt werden. Den alten bzw. vorläufigen Führerschein bitten wir 
mitzubringen.  
Nonnweiler, 26.11.2025 Ihre Führerscheinstelle 

 
 
 
 
 

Wir gratulieren

Aus der Gemeinde
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Wichtige 
Telefon- 
Nummern 
Gemeindeverwaltung: 
Telefon . . .  (06873) 660-0 
Telefax . . . . (06873) 660 94 
www.nonnweiler.de 

Bauhof: 
Telefon (06873) 668244 

Bürgermeister: 
Dr. Franz Josef Barth 
Telefon (06873) 66027 

1. Beigeordnete: 
Lieselene Scherer 
Telefon (06873) 64154 

Beigeordneter: 
Johannes Peter 
Telefon (0176) 32 716 486 

Ortsvorsteher: 
Bierfeld 
Thomas Lauer 
Telefon (06873) 1414 
Braunshausen 
Heinz Peter Koop 
Telefon (06873) 1784 
Kastel 
Joachim Hahn 
Telefon (0172) 88 87 220 
Nonnweiler 
Günther Barth 
Telefon (06873) 394 
oder (0170) 7645213 
Otzenhausen 
Martin Schneider 
Telefon (0151) 72 648 801 
Primstal 
Jonas Reiter 
Telefon (0151) 21608 046 
Schwarzenbach 
Manfred Bock 
Telefon (06873) 99 2158 
oder (0157) 58 363 404 
Sitzerath 
Lieselene Scherer 
Telefon (06873) 64154 

Polizeiinspektion 
Nordsaarland 
(bei Tag und Nacht) 
Telefon (06871) 90010 

Polizeiwache Nonnweiler 
Telefon (06873) 91900 

Polizei-Notruf . . . . . . . 110 
Feuerwehr-Notruf . . . . 112

Wegweiser 
Rathaus 
Telefon (06873) 660- 

Durchwahl-Nr. 
Erdgeschoss: 
Abwasserwerk . . . . . . . . . .  16 
Ausweise . . . . . . . . . . . .  12/13 
Einwohnermeldeamt .  12/13 
Führerscheine . . . . . . .  12/13 
Gemeindekasse . . . . .  17/18 
Gewerbeamt . . . . . . . . . . . .  39 
Kulturamt . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit . . . . .  10 
Liegenschaften . . . . . . . . . .  16 
Ordnungsamt/OPB . . . . .  39 
Reisepässe . . . . . . . . . .  12/13 
Standesamt . . . . . . . . . . . . .  25 
Tourismus/Nationalpark   19 
Obergeschoss: 
Amtliches 
Bekanntmachungsblatt . .  31 
Bauamt . . . . . . . . . . . . .  43/46 
Brandschutz/Feuerwehr  40 
Bürgermeister . . . . . . .  27/28 
Büroleiter . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Ehe- und Altersjubiläen .  28 
Friedhofsamt . . . . . . . . . . . .  44 
Hallen/Bürgerhäuser . . .  24 
Renten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Schulverwaltung . . . . . . . .  31 
Steuern und Abgaben . . .  41 
Wahlamt . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Wasserwerk . . . . . . . . . . . .  29 
Die Hallen und Bürgerhäuser 
bleiben für private Feiern in 
den WEIHNACHTSFERIEN  
GESCHLOSSEN. 
Öffnungszeiten Rathaus: 
vormittags: 
mo bis fr 8.30 – 12.00 Uhr 
nachmittags: 
mo bis mi 13.30 – 15.30 Uhr 
do 14.00 – 18.00 Uhr 
freitagsnachmittags 
geschlossen 
Ordnungsamt: 
mittwochsnachmittags  
geschlossen 
Um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten, bitten wir Sie beim Ein-
wohnermeldeamt, der Führerschein-
stelle, dem Passamt und dem Gewer-
beamt grundsätzlich einen Termin zu 
vereinbaren. Lediglich Leistungen wie 
Abholung von Ausweisdokumenten 
und Führerscheinen, sowie die Be -
antragung von Führungszeugnissen 
können ohne vor herigen Termin er -
ledigt werden. Dabei ist mit eventuel-
len Wartezeiten zu rechnen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Standesamt: 
Um vorherige Terminvereinbarung 
wird gebeten. 
mo bis fr          9.00 – 12.00 Uhr 
donnerstags    vormittags geschl. 
                       14.00 – 17.00 Uhr 
Mehrgenerationenhaus 
Nonnweiler (MGH): 
und Nonnweiler Sozialruf  

(06873) 660-73 
mehrgenerationenhaus@nonnweiler.de 

Hallenbad . . . . . (06873) 539

AMTSBLATTLESER  
sind immer  

bestens informiert!

In eigener Sache! 
Liebe Leserinnen und Leser, 
wir müssen uns vielmals entschuldigen! 
Leider hat auf der Titelseite der KW 48 der 
Fehlerteufel erbarmungslos zugeschlagen! 
Hier nochmal die noch ausstehenden Termine 
der Weihnachtsmärkte: 
Otzenhausen: 6. Dezember, 15:00 Uhr, Hunnenringhalle  
Schwarzenbach: 6. Dezember, 16:00 Uhr, Kolpinghaus  
Sitzerath: 7. Dezember, 15:00 Uhr, Benkelberghalle  
Mit freundlichen Grüßen 
Florian Kuhn, Inhaber der Druckerei und des Verlag Burr 

Inhaber: Florian Kuhn 

In der Allwies 4 · 66620 Otzenhausen 
Tel. (0 68 73) 66 99-0 · Fax 66 99 22 

info@druckerei-burr.de



 DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT 
Ehrungen bei der Feuerwehr 
Am 29. November 2025 wurden bei der Freiwilligen Feuerwehr Lösch-
bezirk Otzenhausen geehrt: 
Anlässlich ihrer Versetzung in die Altersabteilung: 
Oberbrandmeister Christoph Butterbach nach 48 Dienstjahren 
Brandmeister Hans Jörg Feis nach 36 Dienstjahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Für ihr langjähriges Engagement sprechen wir den Feuerwehrkame-
raden Dank und Anerkennung aus.     

Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Martin Schneider, Ortsvorsteher  

 
Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus Grün-
den der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wegen des Sitzerather 
Weihnachtsmarktes folgende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen: 
Die Straße entlang der Sitzerather Kirche und der Benkelberghalle wird 
vom 03.12. bis 09.12.2025 von der Straße "Im Unterdorf" bis zur Abzwei-
gung der St.-Nikolaus-Straße für den Verkehr gesperrt.  
Die vorgenannte Verkehrsregelung ist nach der Straßenverkehrsord-
nung, den Verwaltungsvorschriften und Regelplan B I/17 der Richtlinien 
für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen im Einvernehmen mit 
der Vollzugspolizei durch die Vereins-gemeinschaft Weihnachtsmarkt 
Sitzerath zu beschildern und zu sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 26.11.2025 Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 

Dr. Franz Josef Barth 

Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach den §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs auf Grund der Bau-
werksprüfung an einer Brücke die folgende verkehrsrechtliche Anord-
nung erlassen: 
Die Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Braunshausen und 
Schwarzenbach wird ab 08.12. bis 19.12.2025 wegen Bauwerksüber-
prüfungen an der A62 halbseitig gesperrt.  
Die vorgenannten Verkehrsregelungen sind nach der Straßenverkehrs-
ordnung, den Verwaltungsvorschriften und beiliegendem VZ-Plan 
 (Variante 2) zu den Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an 
Straßen durch die Firma Nothacker Engineering und Partner mbB, 
 Zeisigweg 24, 75387 Neubulach, zu beschildern und zu sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 26.11.2025 Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 

Dr. Franz Josef Barth 

Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach den §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wegen Aufstellung 

eines Krans in Nonnweiler-Primstal folgende verkehrsrechtliche An-
ordnung erlassen: 
Wegen Aufstellung eines Krans wird die Hohlstraße vor dem Anwesen 
Nr. 14 wegen Aufstellung eines Krans am 10.12.2025 von 7:30 Uhr bis 
ca. 11 Uhr halbseitig gesperrt. Außerdem wird für die Zeit ein beid -
seitiges Halteverbot in der Hohlstraße angeordnet. 
Die vorgenannte Verkehrsregelung ist nach der Straßenverkehrsord-
nung, den Verwaltungsvorschriften und Verkehrszeichenplan zu den 
Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen durch die 
A.K.V Autokranvermietung e.K., Gewerbestraße 4, 66482 Zweibrücken, 
zu beschildern und zu sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 26.11.2025 Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 

Dr. Franz Josef Barth 

Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach den §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs auf Grund von 
 Straßeninstandsetzungsmaßnahmen die folgende verkehrsrechtliche 
Anordnung erlassen: 
Nonnweiler wird die Straße „Auf der Fels“ und „Ringstraße“ sowie in 
Braunshausen die Straße „Bosener Straße“ sowie „Peterbergstraße“ 
ab 25.11.2025 bis voraussichtlich 27.03.2026 je nach Wetterlage im je-
weiligen Baustellenbereich halbseitig gesperrt.  
Die vorgenannten Verkehrsregelungen sind nach der Straßenverkehrs-
ordnung, den Verwaltungsvorschriften und Regelplan B I/2 zu den 
Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen durch die 
Firma Backes Bauunternehmung AG & Co.KG, Gewerbegebiet Han-
acker 10, 66636 Tholey, zu beschildern und zu sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 26.11.2025 Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 

Dr. Franz Josef Barth 

Verkehrsrechtliche Anordnung 
Nach den §§ 44 Abs. 1 und 45 der Straßenverkehrsordnung wird aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wegen Kabelum-
verlegung im Auftrag der VSE Verteilnetz GmbH in Nonnweiler-Schwar-
zenbach die folgende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen: 
Die Straße von Schwarzenbach Richtung Bosen wird ab sofort bis zum 
Schwarzbornhof bis voraussichtlich 15.01.2026 voll gesperrt.    
Die vorgenannten Verkehrsregelungen sind nach der Straßenverkehrs-
ordnung, den Verwaltungsvorschriften Regelplan B I/15 und beiliegen-
dem VZ-Plan zu den Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen 
an Straßen durch die Firma CS Tiefbau Kabelbau Außenanlagen, Roth-
öll 5, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, zu beschildern und zu sichern. 
Diese Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Verkehrszei-
chen in Kraft und mit ihrer Entfernung wieder außer Kraft. Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Straßenverkehrs-
ordnung in Verbindung mit § 24 Straßenverkehrsgesetz geahndet. 
Nonnweiler, 01.12.2025 Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: 

Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 

Foto: Manfred Koch 
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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 

Nonnweiler 

Das Amtliche Bekanntmachungsblatt erscheint jeden Donnerstag und wird 
durch die Gemeinde Nonnweiler allen Haushalten unentgeltlich zugestellt. 
Einzelbezug durch den Verlag gegen Berechnung der Selbstkosten. 
Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Der Bürgermeister der Gemeinde Nonnweiler, 66620 Nonnweiler,  
Tel. (06873) 660-0, Fax 66094. 
Verantwortlich für den nichtamtlichen und Anzeigenteil: Florian Kuhn. 
Satz + Druck: Verlag Florian Kuhn, In der Allwies 4, 66620 Nonnweiler,  
Telefon (06873) 66 99-0, Fax (06873) 66 99 22.



I. Beschluss des Gemeinderates über die 
Festsetzung des Wirtschaftsplanes 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk  

der Gemeinde Nonnweiler für das Wirtschaftsjahr 2024 
Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der 
Betriebssatzung des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk der Ge-
meinde Nonnweiler in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemein-
derat am 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2024 beschlossen: 

§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt EUR 
in den Erträgen auf 1.471.000 
in den Aufwendungen auf 1.462.000 
Jahresgewinn 9.000 

Der Vermögensplan wird festgesetzt EUR 
in den Einnahmen auf 2.087.600 
in den Ausgaben auf 2.087.600  

§ 2  Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt 
auf 805.000 EUR. 

§ 3  Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
§ 4  Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird fest-

gesetzt auf 1.000.000 EUR. 
§ 5  Es gilt die vom Gemeinderat am 16.11.2023 beschlossene Stellen-

übersicht. 
Nonnweiler, den 15.12.2023 Der Werkleiter

Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes: Der vorstehende Wirt-
schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsichtsbe-
hörde wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: Genehmigung: Im Rah-
men des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes „Gemeindewas-
serwerk der Gemeinde Nonnweiler“ genehmige ich gemäß § 102 Abs. 
3 in Verbindung mit § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgeset-
zes (KSVG) den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 
805.000,00 EUR. 
St. Ingbert, 14.02.2024 i.A. Dominique Grape 
Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. Dezember bis 
einschließlich 16. Dezember 2025 während der Dienststunden:  
Montag-Mittwoch 8.30-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,  
Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Freitag 8.30-12.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 19, öffentlich aus.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
Zusatz: Nach § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetztes in 
der zur Zeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetztes zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der 
Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 
oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
 
I. Beschluss des Gemeinderates über die 

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindeabwasserwerk  

der Gemeinde Nonnweiler für das Wirtschaftsjahr 2024 
Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der 
Betriebssatzung des Eigenbetriebes Gemeindeabwasserwerk der 
 Gemeinde Nonnweiler in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemein-
derat am 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2024 beschlossen: 

§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt EUR 
in den Erträgen auf 2.139.200 
in den Aufwendungen auf 2.276.000 
Jahresverlust -136.800 

Der Vermögensplan wird festgesetzt EUR 
in den Einnahmen auf 2.364.200 
in den Ausgaben auf 2.364.200  

§ 2  Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt 
auf 1.292.200 EUR. 

§ 3  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festge-
setzt auf 0 EUR. 

§ 4  Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird fest-
gesetzt auf 2.000.000 EUR. 

Nonnweiler, den 15.12.2023 Der Werkleiter
Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes: Bekanntmachung des 
Wirtschaftsplanes Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderliche Ge-
nehmigung der Kommunalaufsichts behörde wurde erteilt. Sie hat fol-
genden Wortlaut: Genehmigung: Im Rahmen des Wirtschaftsplanes 
2024 des Eigenbetriebes „Gemeindeabwasserwerk der Gemeinde 
Nonnweiler“ genehmige ich gemäß § 102 Abs. 3 in Verbindung mit § 92 
Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) den Gesamt-
betrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 1.292.200,00 Euro. 
St. Ingbert, 14.02.2024 i.A. Birgit Heib 
Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. Dezember bis 
einschließlich 16. Dezember 2025 während der Dienststunden:  
Montag-Mittwoch 8.30-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,  
Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Freitag 8.30-12.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 19, öffentlich aus.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  

Zusatz: Nach § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetztes in 
der zur Zeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetztes zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der 
Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 
oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
 
I. Beschluss des Gemeinderates über die 

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Freizeitzentrum Peterberg 
(FZP) der Gemeinde Nonnweiler für das Wirtschaftsjahr 2024 

Aufgrund der §§ 12 ff der EigVO und der Betriebssatzung des Eigen-
betriebes Freizeitzentrum Peterberg der Gemeinde Nonnweiler in der 
zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14.12.2023 folgenden 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen: 

§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt EUR 
in den Erträgen auf 374.100 
in den Aufwendungen auf 537.510 
Jahresverlust -163.410 

Der Vermögensplan wird festgesetzt EUR 
in den Einnahmen auf 238.710 
in den Ausgaben auf 238.710 
§ 2  Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
§ 3  Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
§ 4  Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird 

festgesetzt auf 100.000 EUR. 
§ 5  Es gilt die vom Gemeinderat am 16.11.2023 beschlossene 

 Stellenübersicht. 
Nonnweiler, den 15.12.2023 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes: Der vorstehende Wirt-
schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Der Wirtschaftsplan enthält keine genehmigungspflichtigen 
Teile. 
St. Ingbert, 25.07.2024 i.A. Dominique Grape  
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Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. Dezember bis 
einschließlich 16. Dezember 2025 während der Dienststunden:  
Montag-Mittwoch 8.30-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,  
Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Freitag 8.30-12.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 19, öffentlich aus.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  

Zusatz: Nach § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetztes in 
der zur Zeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetztes zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der 
Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 
oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
 
I. Beschluss des Gemeinderates über die 

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk  

der Gemeinde Nonnweiler für das Wirtschaftsjahr 2025 
Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der 
Betriebssatzung des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk der Ge-
meinde Nonnweiler in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemein-
derat am 23.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2025 beschlossen: 

§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt EUR 
in den Erträgen auf 1.581.800 
in den Aufwendungen auf 1.580.300 
Jahresgewinn 1.500 

Der Vermögensplan wird festgesetzt EUR 
in den Einnahmen auf 5.100.100 
in den Ausgaben auf 5.100.100  

§ 2  Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt 
auf 4.715.000 EUR. 

§ 3  Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
§ 4  Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird fest-

gesetzt auf 1.000.000 EUR. 
§ 5  Es gilt die vom Gemeinderat am 23.01.2025 beschlossene Stellen-

übersicht. 
Nonnweiler, den 24.01.2025 Der Werkleiter 

Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes: Der vorstehende Wirt-
schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsichtsbe-
hörde wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: Genehmigung: Im 
 Rahmen des Wirtschaftsplanes 2025 des Eigenbetriebes „Gemeinde-
wasserwerk der Gemeinde Nonnweiler“ genehmige ich gemäß § 102 
Abs. 3 in Verbindung mit § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungs-
gesetzes (KSVG) den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in 
Höhe von 4.715.000,00 EUR. 
St. Ingbert, 25.06.2025 i.A. Thomas Frey 

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. Dezember bis 
einschließlich 16. Dezember 2025 während der Dienststunden:  
Montag-Mittwoch 8.30-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,  
Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Freitag 8.30-12.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 19, öffentlich aus.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  

Zusatz: Nach § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetztes in 
der zur Zeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetztes zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der 

Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 
oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
 
I. Beschluss des Gemeinderates über die 

Festsetzung des Wirtschaftsplanes  
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindeabwasserwerk  

der Gemeinde Nonnweiler für das Wirtschaftsjahr 2025 
Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der 
Betriebssatzung des Eigenbetriebes Gemeindeabwasserwerk der  
Gemeinde Nonnweiler in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemein-
derat am 23.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2025 beschlossen: 

§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt EUR 
in den Erträgen auf 2.098.300 
in den Aufwendungen auf 2.269.000 
Jahresverlust -170.700 

Der Vermögensplan wird festgesetzt EUR 
in den Einnahmen auf 3.939.100 
in den Ausgaben auf 3.939.100 

§ 2  Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt 
auf 2.722.000 EUR. 

§ 3  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festge-
setzt auf 0 EUR. 

§ 4  Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird fest-
gesetzt auf 2.000.000 EUR. 

Nonnweiler, den 24.01.2025 Der Werkleiter 
Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes: Der vorstehende Wirt-
schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsichtsbe-
hörde wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:  Genehmigung: Im Rah-
men des Wirtschaftsplanes 2025 des Eigenbetriebes „Gemeindeab-
wasserwerk der Gemeinde Nonnweiler“ genehmige ich gemäß § 102 
Abs. 3 in Verbindung mit § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungs-
gesetzes (KSVG) den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in 
Höhe von 2.722.000,00 EUR. 
St. Ingbert, 11.11.2025  

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. Dezember bis 
einschließlich 16. Dezember 2025 während der Dienststunden:  
Montag-Mittwoch 8.30-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,  
Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Freitag 8.30-12.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 19, öffentlich aus.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  

Zusatz: Nach § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetztes in 
der zur Zeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetztes zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der 
Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 
oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
 
I. Beschluss des Gemeinderates über die 

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Freizeitzentrum Peterberg 
(FZP) der Gemeinde Nonnweiler für das Wirtschaftsjahr 2025 

Aufgrund der §§ 12 ff der EigVO und der Betriebssatzung des Eigen-
betriebes Freizeitzentrum Peterberg der Gemeinde Nonnweiler in der 
zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 23.01.2025 folgen-
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen: 
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§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt EUR 
in den Erträgen auf 372.600 
in den Aufwendungen auf 568.800 
Jahresverlust -196.200 

Der Vermögensplan wird festgesetzt EUR 
in den Einnahmen auf 223.800 
in den Ausgaben auf 223.800 

§ 2  Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
§ 3  Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
§ 4  Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird fest-

gesetzt auf 100.000 EUR. 
§ 5  Es gilt die vom Gemeinderat am 23.01.2025 beschlossene Stellen-

übersicht. 
Nonnweiler, den 24.01.2025 Dr. Franz Josef Barth Bürgermeister 

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes: Der vorstehende Wirtschafts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Wirtschaftsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
St. Ingbert, 11.11.2025 i.A. Dominique Grape  

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. Dezember bis 
einschließlich 16. Dezember 2025 während der Dienststunden:  
Montag-Mittwoch 8.30-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,  
Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Freitag 8.30-12.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 19, öffentlich aus.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
Zusatz: Nach § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetztes in 
der zur Zeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetztes zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der 
Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 
oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
der Gemeinde Nonnweiler für das Haushaltsjahr 2025 

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.12.2024 
(Amtsbl. I S. 1086, 1087), hat der Gemeinderat am 03.07.2025 folgende 
geänderte Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt 
1. im Ergebnishaushalt mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 24.456.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 28.336.000 EUR 
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf -3.880.000 EUR 

2. im Finanzhaushalt mit 
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.835.500 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.200.000 EUR 
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf  -3.364.500 EUR 
(nachrichtlich: Info zur Finanzierung 
Kredite für Investitionen = 1.744.200 EUR 
Verwendung aus Überschuss zahlungsbezogenes 
Ergebnis = 1.620.300 EUR) 
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.950.500 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 800.000 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 4.150.500 EUR 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt  
auf 1.744.200 EUR 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird  
festgesetzt auf insgesamt 8.000.000 EUR 

§ 5 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des 
Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 2.001.435 EUR 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des 
Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 1.878.565 EUR 

§ 6 
Die Hebesätze für die Realsteuern wurden vom Gemeinderat in der 
Sitzung am 12.12.2024 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A) 270 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 395 v.H. 
2. Gewerbesteuer 410 v.H. 

§ 7 
Es gilt der vom Gemeinderat am 03.07.2025 beschlossene Stellenplan. 
Nonnweiler, den 04.07.2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung: Die vorstehende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsichtsbe-
hörde wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: Im Rahmen der Haus-
haltssatzung 2025 der Gemeinde Nonnweiler genehmige ich gemäß 
§ 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) den Ge-
samtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 1.744.200,00 EUR. 
St. Ingbert, 04.07.2025 i.A. Thomas Frey 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. Dezember bis ein-
schließlich 16. Dezember 2025 während der Dienststunden:  
Montag-Mittwoch 8.30-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,  
Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Freitag 8.30-12.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 19, öffentlich aus.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
Zusatz: Nach § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetztes in 
der zur Zeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetztes zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der 
Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 
oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.  
Nonnweiler, 27. November 2025 Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister  
 
Stellenausschreibung 
Die Gemeinde Nonnweiler sucht zum 01.08.2026 

einen Auszubildenden (m/w/d)  
zum Fachangestellten für Bäderbetriebe  

(Kennziffer: 2025-27). 
Wasser ist dein Element? Du bist sportlich, aufmerksam und hast ein 
wenig technisches Verständnis? Dann bist du bei uns genau richtig!  
Als Fachangestellte bzw. Fachangestellter ist es deine Aufgabe, in 
einem unserer Schwimmbäder für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.  
Die Gemeinde Nonnweiler verfügt im Ortsteil Nonnweiler über ein 
 Hallenbad mit angegliederten Saunalandschaft. Ergänzend zum öffent-
lichen Badebetrieb werden Schwimm-, Gesundheits- und Fitnesskurse 
angeboten. In den Sommermonaten steht zusätzlich das Naturfreibad 
im Ortsteil Primstal zur Verfügung.  
Du trägst die Verantwortung für die Badegäste und hilfst bei der Sicher -
stellung des Schwimmbetriebs. Deswegen solltest du neben Sportlich-
keit und Motivation auch soziale Kompetenzen mitbringen. Eine weitere 
Aufgabe ist die Bedienung der Schwimmbadtechnik. 
Du bringst folgende Einstellungsvoraussetzungen mit: 
 Guter Hauptschul- oder mittlerer Bildungsabschluss 
 gute schwimmerische Leistungen (Schwimmabzeichen) und körper-

liche Grundfitness 

6

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Nonnweiler Jahrgang 52 · Nummer 49 · 04.12.2025



 technisches Verständnis und handwerkliches Geschick 
 freundliches Auftreten 
 Freude am täglichen Umgang mit den Badegästen 
Dies sind die Ausbildungsinhalte: 
 Organisation und Beaufsichtigung des Badebetriebes 
 Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit 
 Schwimmen, theoretischer und praktischer Schwimmunterricht 
 Einleitung und Ausüben von Wasserrettungsmaßnahmen 
 Durchführung von Erster Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen 
 Messen physikalischer und chemischer Größen 
 Steuerung und Kontrolle des technischen Betriebsablaufes 
 Pflege- und Wartungsarbeiten 
 Durchführen von Verwaltungsarbeiten 
 Besucherbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit (Event-Marketing) 
Wir bieten Dir 
 Eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung 
 ein gutes Arbeitsklima und geregelte Arbeitszeiten 
 Vergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen 

Dienstes (TVAöD) 
 Sozialleistungen wie z.B. Versicherung in der Zusatzversorgungs-

kasse des Saarlandes zum Erwerb eines Zusatzrentenanspruchs, 
vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung 

Die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen entspricht unse-
rem Selbstverständnis. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden 
bei gleicher Eignung und Qualifikation im Rahmen der geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen bevorzugt eingestellt (bitte aktuellen Nach-
weis beifügen). 
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann erwarten wir Deine aus -
sagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 15.02.2026 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis der bisherigen Tätigkeiten, Referen-
zen), per E-Mail in einer zusammengefassten pdf-Datei im Datei-
anhang (max. 15 MB) an personalstelle@nonnweiler.de mit dem 
 Betreff „Bewerbung Kennziffer „2025-27“. 
Alternativ kannst Du die Bewerbung auch in Papierform senden an: 

Gemeindeverwaltung Nonnweiler 
Personalamt 

(Kennziffer: 2025-27) 
Trierer Straße 5 

66620 Nonnweiler 
Nähere Auskünfte zu den Tätigkeiten erhältst Du von der Leitung des 
Hochwaldbades, Frau Rebecca Simon und Frau Lisa Wagner unter der 
Telefon-Nr. 06873-539. 
Wir bitten Dich aber, die Bewerbungsunterlagen nur in Fotokopien ohne 
Plastikhüllen, Heftmappen usw. einzureichen. 
Eine Kostenerstattung im Bewerbungsverfahren erfolgt nicht. Eine 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens ist nur dann möglich, sofern der Bewerbung ein aus-
reichend frankierter Rückumschlag beigefügt wird.  
Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet 
werden, soweit dies für das Verfahren notwendig ist. Hierzu verweisen 
wir auf die Ausführungen auf der Homepage der Gemeinde Nonnweiler 
zu „Information über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Gemeinde 
Nonnweiler im Rahmen des Verfahrens zur Stellenbesetzung“. 
Mit Zusendung bzw. Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmst 
Du dieser Vorgehensweise zu. Ergänzend bitten wir um die Abgabe 
einer schriftlichen Erklärung, dass Du mit der Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten einverstanden bist. 
Hierzu kannst Du das Formular Hinweise zum Datenschutz im Be-
werbungsverfahren herunterladen, unterschreiben und zusammen 
mit der Bewerbung einreichen.  
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.  
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Bewerbungsun-
terlagen vernichtet und die persönlichen Daten gelöscht. 
Nonnweiler, 01.12.2025 
Gemeinde Nonnweiler 
Dr. Franz Josef Barth 
Bürgermeister  

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Werksausschusses des Gemeinderates Nonnweiler 
Am Mittwoch, 10.12.2025 um 17:00 Uhr, findet eine Sitzung des Werks-
ausschusses des Gemeinderates Nonnweiler im Versammlungssaal 
der Kurhalle Nonnweiler, Am Hammerberg 1a, 66620 Nonnweiler statt. 
Tagesordnung: – Nichtöffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Anpassung der Entgelte für die Saison 2026 
3. Antrag: Maßnahmenkatalog Entwicklung Peterberg Bergplateau 
4. Mitteilungen Anfragen 

Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Hinweis: Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (SVwVfG) vom 15.12.1976 sollen vorgeschriebene Be-
kanntmachungen zusätzlich und ergänzend im Internet veröffent-
licht werden. Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekanntma-
chungstextes (einschließlich dieses Hinweises) zusätzlich auf der 
Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

www.nonnweiler.de/Bekanntmachungen 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Bauausschusses des Gemeinderates Nonnweiler 
Am Mittwoch, 10.12.2025 um 17:30 Uhr, findet eine Sitzung des Bauaus-
schusses des Gemeinderates Nonnweiler im Versammlungssaal der 
Kurhalle Nonnweiler, Am Hammerberg 1a, 66620 Nonnweiler statt. 
Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Neugestaltung des Parkplatzes Ecke Haupt- und Friedhofstraße im 

Ortsteil Primstal; hier: Auftragserweiterung für die Planungsleistungen 
3. Neugestaltung des Parkplatzes Ecke Haupt- und Friedhofstraße im 

Ortsteil Primstal; hier: Vergabe der Straßenbeleuchtung 
4. Neubau einer Sanitäranlage im Kurpark Nonnweiler; hier: Vergabe 

der Dachdeckerarbeiten 
5. Neubau einer Sanitäranlage im Kurpark Nonnweiler; hier: Vergabe 

der Fensterarbeiten 
6. Endausbau der Erschließungsstraße "Stichstraße zur Buweiler 

Straße" in der Gemeinde Nonnweiler, Ortsteil Kastel; hier: Vergabe 
der Planungsleistungen 

7. Feuerwehrgerätehaus Otzenhausen; hier: Montage eines Vordachs 
an den Rolltoren 

8. Mitteilungen und Anfragen 
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Schließung kommunaler Einrichtungen  
am Jahresende 2025 
Folgende öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Nonnweiler sind 
vom 22.12.2025 bis 02.01.2026 geschlossen: 
- Rathaus 
- Mehrgenerationenhaus 
- Bauhof 
- Wasserwerk 
- Freizeitzentrum Peterberg 
- Kinderhaus Sonnenschein 
- Grundschule 
- Hochwaldbad (22.12.2025 – 05.01.2026) 
- Nationalpark-Tor Keltenpark (22.12.2025 – 16.01.2026) 
Beachten Sie bitte die Sonderveranstaltungen des Café Keltenpark 
an den Feiertagen unter www.cafe-keltenpark.de. 
Das Standesamt Nonnweiler ist am 22.12. und 23.12.2025 in der 
Zeit je von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr ausschließlich nach telefonischer 
Voranmeldung unter 06873/660-25; am 29.12. und 30.12.2025 
unter Telefonnummer 06873/660-39 und am 02.01.2026 unter Tele -
fonnummer 06873/660-25 für die Beurkundung von Sterbefällen 
geöffnet. 
Bauhof und Wasserwerk sind über den Bereitschaftsdienst 
unter Tel. 0171/6537925 zu erreichen. 

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit,  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und  
einen guten Start ins neue Jahr!



– Nichtöffentlicher Teil – 
9. Neuverpachtung der Gastronomie im Bürgerhaus Braunshausen 
10. Untersuchungsgebiet "Ortskern/Ortsdurchfahrt Bierfeld" in der Ge-

meinde Nonnweiler, Ortsteil Bierfeld; hier: Beschluss über den Be-
ginn der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB 
zur Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit 

11. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Schulturnhalle Nonnweiler 

12. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Turnhalle Tischtennis in Primstal 

13. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Peterberghalle in Braunshausen 

14. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Sportplatz Kastel 

15. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Tennishalle Nonnweiler 

16. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Sportplatz Primstal 

17. Erwerb eines bebauten Grundstücks in Primstal, Gemarkung Mett-
nich Flur 5 Flurstück 747 

18. Straßeninstandsetzung 2026 in der Gemeinde Nonnweiler; hier: 
Vorschlag der Verwaltung 

19. Antrag: Einrichtung einer Videoüberwachung an Containerstell -
plätzen 

20. Mitteilungen und Anfragen 
Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 

Hinweis: Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (SVwVfG) vom 15.12.1976 sollen vorgeschriebene Be-
kanntmachungen zusätzlich und ergänzend im Internet veröffent-
licht werden. Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekanntma-
chungstextes (einschließlich dieses Hinweises) zusätzlich auf der 
Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

www.nonnweiler.de/Bekanntmachungen 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderates Nonnweiler 
Am Mittwoch, 10.12.2025 um 18:30 Uhr, findet eine Sitzung des Haupt-
ausschusses des Gemeinderates Nonnweiler im Versammlungssaal 
der Kurhalle Nonnweiler, Am Hammerberg 1a, 66620 Nonnweiler statt. 
Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für den 

Löschbezirk Braunshausen 
3. Mitteilungen und Anfragen 
– Nichtöffentlicher Teil – 
4. Antrag auf Gewährung einer Investitionszuweisung nach § 11 SPaktG 

für das Jahr 2026 
5. Vorberatung Haushalt 2026 
6. Implementierung des Projekts "Saar66" 
7. Beschäftigung bei der Gemeinde Nonnweiler; hier: Befristete Weiter -

beschäftigung bei der Betreuung von Veranstaltungen 
8. Beschäftigung bei der Gemeinde Nonnweiler; hier: Betreuung von 

Flüchtlingen (Erhöhung Wochenarbeitszeit) 
9. Beschäftigung im Rathaus Nonnweiler, hier: Stellenausschreibung 

im Fachbereich I (Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit) 
10. Beschäftigung bei der Gemeinde Nonnweiler; hier: Weiterbeschäfti -

gung einer Hilfskraft im Bauhof 
11. Beschäftigung bei der Gemeinde Nonnweiler; hier: Weiterbeschäfti -

gung im Mehrgenerationenhaus (MGH) 
12. Mitteilungen und Anfragen 

Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Hinweis: Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (SVwVfG) vom 15.12.1976 sollen vorgeschriebene Be-
kanntmachungen zusätzlich und ergänzend im Internet veröffent-
licht werden. Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekanntma-
chungstextes (einschließlich dieses Hinweises) zusätzlich auf der 
Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

www.nonnweiler.de/Bekanntmachungen 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Gemeinderates Nonnweiler 
Am Donnerstag, 11.12.2025 um 18:00 Uhr, findet eine Sitzung des 
 Gemeinderates Nonnweiler im Versammlungssaal der Kurhalle Nonn-
weiler, Am Hammerberg 1a, 66620 Nonnweiler statt. 
Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Festsetzung der Wassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2026 
3. Festsetzung der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2026 
4. Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab 2026 
5. Bäder in der Gemeinde Nonnweiler; hier: Anpassung der Entgelte 
6. Bestellung einer/eines Vorsitzenden für die Feststellung des Jahres -

abschlusses 2024 der Gemeinde Nonnweiler und Entscheidung 
über die Entlastung 

7. Haushaltsführung der Gemeinde Nonnweiler im Haushaltsjahr 2024; 
hier: Feststellung des Jahresabschlusses 

8. Haushaltsführung der Gemeinde Nonnweiler im Haushaltsjahr 2024; 
hier: Entscheidung über die Entlastung 

9. Antrag auf Gewährung einer Investitionszuweisung nach § 11 SPaktG 
für das Jahr 2026 

10. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Schulturnhalle Nonnweiler 

11. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Turnhalle Tischtennis in Primstal 

12. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Peterberghalle in Braunshausen 

13. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Sportplatz Kastel 

14. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Tennishalle Nonnweiler 

15. Grundsatzentscheidung im Projektaufruf 2025/2026 "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"; hier: Sportplatz Primstal 

16. Untersuchungsgebiet "Ortskern/Ortsdurchfahrt Bierfeld" in der Ge-
meinde Nonnweiler, Ortsteil Bierfeld; hier: Beschluss über den Be-
ginn der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB 
zur Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit 

17. Implementierung des Projekts "Saar66" 
18. Mitteilungen und Anfragen 
– Nichtöffentlicher Teil – 
19. Mitteilungen und Anfragen 

Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister 
Hinweis: Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (SVwVfG) vom 15.12.1976 sollen vorgeschriebene Be-
kanntmachungen zusätzlich und ergänzend im Internet veröffent-
licht werden. Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekanntma-
chungstextes (einschließlich dieses Hinweises) zusätzlich auf der 
Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

www.nonnweiler.de/Bekanntmachungen 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 
 
Der Seniorensicherheitsberater informiert 
Warnung vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten: Zahlreiche 
Weihnachtsmärkte locken Besucher von nah und fern an. Darunter zuwei-
len auch Langfinger. Darauf weisen die Seniorensicherheitsberater im 
Landkreis Sankt Wendel hin. Denn die saarländische Polizei geht davon 
aus, dass Diebstahlsdelikte in der Vorweihnachtszeit zunehmen werden, 
etwa auf Weihnachtsmärkten. Betroffene sind oft Menschen mit geöffneter 
Tasche, sichtbaren Geldbörsen oder Wertsachen, die sichtbar auf Tischen 
liegen. Tatverdächtig sind meist Gruppen, die mit verschiedenen Tricks ar-
beiten, um Opfer abzulenken und unbemerkt bestehlen zu können. Zu den 
gängigen Tricks gehören der „Rempel- und Beschmutzer-Trick“: Ein Täter 
rempelt an und verschmiert Kleidung, etwa mit Glühwein, während ein 
Komplize die Wertsachen stiehlt und weiterreicht. Ein weiterer Vorwand 
sind Fragen nach dem Weg, bei denen Täter sich als ortsunkundig aus-
geben und Opfer bitten, ihnen den Weg zu zeigen. Daher: Skeptisch blei-
ben, wenn Unbekannte Gespräche beginnen. Die Seniorensicherheitsbe-
rater empfehlen, beim Weihnachtsmarktbesuch nur so viel Bargeld wie 
nötig mitzunehmen. Wertsachen sollten in geschlossenen Innentaschen 
eng am Körper getragen und nie unbeaufsichtigt, etwa am Stand, gelassen 
werden. Auch das Tragen von Taschen oder Rucksäcken vorne am Körper 
wird empfohlen. Bei Diebstahl sollte sofort die Bankkarte unter dem Sperr-
Notruf: Tel. 116 116 gesperrt und Anzeige bei der Polizei erstattet werden. 

Ihr Seniorensicherheitsberater, Andreas Lauer 
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Neues aus dem Mehrgenerationenhaus  
der Gemeinde Nonnweiler 
Nikolaus-Wanderung für Menschen mit Demenz 
Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs -gemeinsam erinnern“ lädt 
das Mehrgenerationenhaus der Gemeinde Nonnweiler in Zusammen-
arbeit mit dem DemenzNetzwerk im Landkreis St. Wendel sowie dem 
Projekt „Das Saarland lebt gesund“ PUGIS e.V. in diesem Jahr zu einer 
besonderen Nikolaus-Wanderung für Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen ein. 
Die Wanderung findet am Montag, 08. Dezember 2025 statt. Start- 
und Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Dorfplatz in Nonnweiler. 
Die Gesamtstrecke beträgt ca. 2 km und verläuft auf gut begehbaren 
Wegen. Während der Wanderung werden einige weihnachtliche Akti-
vitäten zur Sinnesanregung geboten. 
Gerade in der Weihnachtszeit lassen sich durch Rituale und vertraute 
Lieder positive Erlebnisse und der Geborgenheit für Menschen mit 
 Demenz gestalten. 
Zum Abschluss der Wanderung gibt es ein gemütliches Beisammensein 
mit Kaffee und Kuchen im Mehrgenerationenhaus Nonnweiler. Auch der 
Nikolaus wird dann mit kleinen Überraschungen vorbeischauen. 
Um eine Anmeldung zur kostenfreien Wanderung wird gebeten beim 
Demenznetzwerk im Landkreis Sankt Wendel, Tel.: 06851/801-5201 
oder per E-Mail: demenznetzwerk@lkwnd.de 

Adventskaffee für Alleinstehende 
In der Adventszeit tragen viele Menschen ein besonderes Bedürfnis 
nach Nähe und Gemeinschaft im Herzen. Vor allem dann, wenn Kinder 
weit entfernt leben oder keine Angehörigen vor Ort sind, kann diese Zeit 
still und einsam erscheinen. Um dem etwas entgegenzuwirken, laden 
wir herzlich zu einem Adventskaffee für alleinstehende Menschen ein. 
Am 21. Dezember 2025 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr möchten wir einen 
Nachmittag schenken, der nicht alleine verbracht werden muss. Bei fest-
lich gedeckten Tischen, duftendem Kaffee, weihnachtlichem Gebäck 
und einem kleinen Programm mit Musik und kurzen Geschichten wollen 
wir gemeinsam eine warme und herzliche Atmosphäre schaffen. 
Um Anmeldung im MGH unter 06873/660-73 wird bis 17. Dezember 
gebeten. 
Für alle Gäste, die nicht mobil sind (Bus verfügt leider nicht über einen 
Rollstuhlplatz), bietet der Ambulante Pflegedienst Armin Junker einen 
kostenfreien Fahrdienst an. Bitte geben Sie Ihren Fahrwunsch bei der 
Anmeldung im MGH an. 
Wir freuen uns auf einen besinnlichen und fröhlichen Nachmittag – mit 
Menschen, die einander gut tun. 
 

 

 

 

 
 

 

Santa Claus – das neue Weihnachtsmusical für Groß und Klein 
So. 7. Dezember 2025, 15 Uhr, Kurhalle Nonnweiler 
Perfekt für den Stiefel: Zum Nikolaus gemeinsame Zeit verschenken! 
Jetzt Tickets sichern! Weihnachten steht vor der Tür! Aber was ist mit 
Santa Claus los? Er hadert damit, der Weihnachtsmann zu sein. Die Elfen 
sind verzweifelt. Außer dem Weihnachtsmann besitzt niemand die magi-
sche Kraft, um Raum und Zeit so zu verändern, dass alle Geschenke in 
einer Nacht bei den Kindern ankommen. Die Elfen beschließen, Weih-
nachten zu retten und rufen bekannte Gestalten aus der Weihnachtswelt 
um Hilfe, um Santa zu zeigen, wie wichtig seine Arbeit ist. Doch reicht 
das aus? Oder brauchen sie die Hilfe der Kinder im Publikum, um Santa 
Claus die Freude an Weihnachten zurückzubringen? Finden Sie es he-
raus und erleben Sie ein rasantes Weihnachtsmusical mit tollen neuen 
Songs und klassischen Weihnachtsliedern im modernen Gewand! 
Eintritt: VVK 16 € Kinder (bis 15 J.), 18 € Erwachsene; TK: 18 € Kinder, 
20 € Erwachsene. 

Tourist Info und 
Kulturbüro informieren i

HINWEIS: Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen 
sowie kurzfristigen Änderungen finden Sie online unter 

www.nonnweiler.de 
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Lichtermarkt 
Sa. 13. Dezember 2025, 15-23 Uhr, Keltenarena und Nationalpark-
Tor Keltenpark in Otzenhausen: Ein Fest für die Sinne erwartet 
 Besucher beim stimmungsvollen Lichtermarkt in der Keltenarena: 
 Kerzenlicht und Feuer tauchen die Arena in ein warmes Leuchten, 
 während regionale Anbieter mit kulinarischen Köstlichkeiten und hand-
gefertigten Produkten begeistern. Der Glühwein duftet verführerisch, 
und obwohl das Keltendorf nicht betreten werden kann, wird es ein-
drucksvoll illuminiert – ein perfekter Fotospot. 
Auch für die kleinen Gäste haben wir eine Besonderheit: Besucht un-
sere Kinderdisco und bastelt ein Weihnachtsgeschenk für eure Eltern! 
– Eintritt frei! 
 
Nationalpark-Tor Keltenpark 
Ausstellung: Natürlich, mit Geschichte. Die Ausstellung „Natürlich, 
mit Geschichte“ sowie das Bistro im Nationalpark-Tor sind weiterhin für 
Sie geöffnet von Mittwoch bis Sonntag! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bierfeld 
Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Rückschau Adventskranzfest: Am letzten Freitag ging die Jubiläums-
ausgabe des Adventskranzfestes über die Bühne. Trotz des mäßigen 
Wetters fanden wieder viele Gäste aus nah und fern den Weg zum 
 Gelände der Parkschenke Simon. Vielen Dank an dieser Stelle an das 
ganze Team des Adventskranzfestes, die bereits seit 25 Jahren die 
Weihnachtszeit mit dieser Veranstaltung eröffnen und seit Monaten mit 
der Vorbereitung dieses Abends beschäftigt waren. Insgesamt sind 
rund 40.000 Euro für verschiedene gute Zwecke gesammelt und ver-
ausgabt worden, stets in die Nähe, auf kurzen direkten Wegen. Dieses 
ehrenamtliche, soziale Engagement kann gar nicht hoch genug gelobt 
werden. Für die nächsten 25 Jahre Alles Gute! 
Stand Glasfaserausbau: Die Deutsche Glasfaser ist mit dem Ausbau 
in Bierfeld weitgehend fertig. Um den Anschluss in Richtung Nonn -
weiler umzusetzen, wartet Sie noch auf die Genehmigung der Auto-
bahn GmbH. Gusenburger Weg und Cloefweg werden nach dem Neu-
bau der Brücke über die Löster im nächsten Jahr ans Glasfasernetz 
angeschlossen. 
Kinderbasteln am Glühweinnachmittag: Am diesjährigen Glühwein-
nachmittag, am Sonntag, dem 21.12.25, möchte der Jungendclub ein 
Kinderprogramm mit Basteln, Schminken und Spielen  in seinen Räum-
lichkeiten anbieten. Um besser planen zu können, wird um Voranmel-
dung bei Sally Feid gebeten, Tel. 0179-4520250. Es wird ein Unkosten-
beitrag von 3 € pro Kind erhoben. Getränke für die Kinder sind darin 
enthalten. Wer am Nachmittag spontan dazu kommt, darf selbstver-
ständlich auch noch mitmachen. 
Thomas Lauer, Ortsvorsteher Florian Reisdorf, stellv. OV  
 

Braunshausen 
Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Neben dem großen Adventkranz in Nonnweiler haben es unsere 
Frauen im Unterdorf dieses Jahr nicht versäumt unseren Brünnchen-
platz in Braunshausen auch einen schönen Adventkranz zu binden 
und dem Brünnchen mal eine Adventkrone aufzusetzten. Am vergan-
genen Freitag wurde unser Kranz mit einer kleinen Gruppe im Unterdorf 
festlich installiert. Kinder schmückten dann noch mit Weihnachtskugeln. 
Danke an die Frauen und die Kinder, die es immer wieder schaffen dem 
Dorf noch mehr Glanz zu verleihen, und das nicht nur an Ostern.  
Alle Jahre wieder (fast) kommt unser Weihnachtskonzert in den 
Hochwalddom zurück. Der MV Braunshausen beschert uns zum 
 wiederholten mal in der Vorweihnachtszeit ein Konzert in herrlichem 
Ambiente mit großer Klangfülle und viel Engagement aller beteiligten 
Akteurinnen und Akteure. Es ist jedesmal ein großartiges Erlebnis in 
der Atmosphäre des  Domes und in der Adventzeit dieses Konzert 
 erleben zu dürfen. Besuchen sie das Konzert unter der Leitung von 

Rainer Serwe. Unterstützt durch die Sopranistin Martina Veit verspricht 
der Abend im Dom ein adventliches Highlight zu sein. Termin ist der 
21.11.2025  im Hochwalddom. Beginn ist 18.30 Uhr. Wir freuen uns 
auf ihren Besuch.  
Heinz Peter Koop, Ortsvorsteher Kevin Barth, stellv. OV 
 

Kastel 
Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Eine herzliche Einstimmung in die Adventszeit boten unsere Pfarr -
kapelle, die Sing-Family und der Kirchenchor, die mit eindrucks -
voller weihnachtlicher Musik, stimmungsvollen Liedern und besinn -
lichen Texten bezauberten. Bei Adventskaffee, frisch gebackenen 
Plätzchen und den vielen weiteren Köstlichkeiten wurde mit der Band 
„Sound of Christmas“ unser Weihnachtsmarkt abgerundet.  
Ein Dankeschön an alle, die für den Guten Zweck organisiert, unter-
stützt, mitgewirkt oder einfach mitgefeiert haben! 
FFW Kastel: Am Samstag, den 06. Dezember, lädt unsere Feuerwehr 
zum traditionellen Weihnachtsbaumstellen am Gerätehaus ein. Ab 18 
Uhr erwartet euch in vorweihnachtlichem Ambiente eine gemütliche 
und besinnliche Zeit – mit Winzer-Glühwein, herzhafter Gulaschsuppe 
und leckeren Spezialitäten vom Grill. 
Terminplanung 2026: 
JANUAR: 11. Neujahrsempfang; 15. Kirchenchor: GV; 16.-17. TTC: Dorf-
turnier; 17. Jugendfeuerwehr: Christbaumsammelaktion; 18. OGN: GV, 
23. FC Kastel: Schwarz-Weise Nacht; 24. FFW: JHV; 31. Handwerker-
verein: JHV; 
FEBRUAR: 7. Pfarrkapelle/HWV: Kappensitzung; 14. Kinderfastnacht; 
15. FFW: Faschingsfrühschoppen; 22. Sing-Family: GV; 
MÄRZ: 6. Frauenverein: Weltgebetstag; 19. HWV: Josephstag; 21. Orts-
rat: Picco Bello; 
APRIL: 3. TTC: JHV u. Vereinsmeisterschaft; 18. und 25. Hl. Kommunion; 
30. Jahrgang: Maibaumstellen; 
MAI: 2. und 3. Priesterweihe und Primiz, 13. Frauenverein: Bittprozes-
sion; 22.-25. Pingschtverein: Pfingstzelten; 31. CDU: Genusswanderung; 
JUNI: 6. Jugendclub/FC Kastel: Dorfolympiade; 20. Frauenverein: Wan-
dern&Grillen; 26.-28. FFW Sommerfest; 
JULI: 4. Pfarrkapelle: Vino é Musika; 5. Vereinsgemeinschaft: Kapellen-
fest; 10. TTC: Lothringer Platz; 17. Jugendclub: Lothringer Platz; 25. 
Sing-Family: Lothringer Platz; 31. Kirchenchor: Lothringer Platz;  
AUGUST: 7. Frauenverein: Lothringer Platz; 14.-15. HWV: Sommerfest; 
22. VdK: Sommerfest; 28.-31. Vereinsgemeinschaft: Kirmes; 
SEPTEMBER: 26. OGN: Erntedank; 27. Ortsrat: Seniorentag; 
OKTOBER: 23.-25. FC Kastel: Oktoberfest; 
NOVEMBER: 13. Martinsfeier; 15. Volkstrauertag; 20. Kirchenchor: Cä-
cilienabend; 22. Pfarrkapelle: JHV; 28. Weihnachtskonzert u. Weih-
nachtsmarkt;  
DEZEMBER: 5. FFW: Traditionelles Christbaumstellen; 10. Kirchenchor: 
Nikolausabend; 13. Frauenverein: Adventskaffee; 20. Pfarrkapelle: Ein-
stimmung auf Weihnachten; 28. SPD: Winterwanderung; 
Joachim Hahn, Ortsvorsteher Jörg Johann, stellv. OV 
 

Nonnweiler 
Mitteilung des Ortsvorstehers 
25 Jahre Adventskranzfeier und 41. Weihnachtsmarkt: Am 1. Advent -
wochenende fand am Freitag die Jubiläumsfeier 25. Jahre Advents-
kranzfeier uns Sonntags am 1. Advent der Weihnachtsmarkt in Nonn-
weiler statt. Vielen Dank dem Adventskranzteam und der Vereinsge-
meinschaft Weihnachtsmarkt, allen Helferinnen und Helfern, die zum 
Gelingen der beiden schönen Weihnachtsveranstaltungen mitgeholfen 
und beigetragen haben. Dank den zahlreichen Besuchern der beiden 
Weihnachtsverantsaltungen. 
Günther Barth, Ortsvorsteher Hermann Dewes, stellv. OV 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Ortsrates Nonnweiler 
Am Dienstag 09.12.2025 um 18:00 Uhr, findet eine Sitzung des Orts -
rates Nonnweiler im Seminarraum der Parkschenke Simon, Auensbach 
68, 66620 Nonnweiler statt. 

Ortsteile
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Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Anerkennung der Niederschrift; hier: Sitzung des Ortsrates Nonn-

weiler 
3. Fortschreibung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Wind-

energie" in der Gemeinde Nonnweiler; hier: Beschluss zur frühzeiti-
gen Beteiligung 

4. Rückblick Seniorentag am 23.11.2025 
5. Mitteilungen und Anfragen 
– Nichtöffentlicher Teil – 
6. Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Nonnweiler 2 
7. Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten; hier: Änderung der 

Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung 
8. Mitteilungen und Anfragen 
Nonnweiler, 01.12.2025 Günther Barth, Ortsvorsteher 
Hinweis: Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (SVwVfG) vom 15.12.1976 sollen vorgeschriebene Be-
kanntmachungen zusätzlich und ergänzend im Internet veröffent-
licht werden. Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekannt -
machungstextes (einschließlich dieses Hinweises) zusätzlich auf 
der Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

www.nonnweiler.de/Bekanntmachungen 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 
 
Niederschrift 
Sitzung des Ortsrates Nonnweiler 
Sitzungstermin: Mittwoch, 29.10.2025; Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr;  
Sitzungsende: 20:15 Uhr; Ort, Raum: im Gastraum der Parkschenke 
Simon, Auensbach 68, 66620 Nonnweiler 
Anwesende: Vorsitz: Barth, Günther. Mitglieder: Blaes, Florian Wolf-
gang; Eli, Caroline; Greiber, Carina; Hübner, Jörn; Traut, Dietmar; Vogt, 
Maximilian 
Abwesende: Mitglieder: Dewes, Hermann – entschuldigt; Müller, Ale-
xandra – entschuldigt 
Tagesordnung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Anerkennung der Niederschrift; hier: Sitzung des Ortsrates Nonn-

weiler am 18.08.2025 
3. Meldung von Maßnahmen für den Haushaltsplan 2026, soweit sie 

den Ortsteil Nonnweiler betreffen 
4. Meldung von Maßnahmen für das Investitionsprogramm 2027 bis 

2029 für den Ortsteil Nonnweiler 
5. Spielplatz Hubertusstraße im Ortsteil Nonnweiler; hier: Rückbau 
6. Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebau-

ungsplanes "Im Rothenrech" in der Gemeinde Nonnweiler, Gemar-
kung Nonnweiler; hier: Einleitung des Verfahrens 

7. Bebauungsplan "Im Rothenrech"; hier: Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes im Ortsteil Nonnweiler 

8. Seniorentag in der Kurhalle Nonnweiler am 23.11.2025 
9. Mitteilungen und Anfragen 
Beratung und Beschlussfassung: – Öffentlicher Teil – 
1. Eröffnung der Sitzung 
Sachverhalt: Ortsvorsteher Günther Barth eröffnet als Vorsitzender die 
Sitzung des Ortsrates Nonnweiler und begrüßt die Anwesenden. Er 
stellt fest, dass Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung im Amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Gemeinde veröffentlicht wurden und der 
Ortsrat nach ordnungsgemäßer Einladung in beschlussfähiger Zahl er-
schienen ist. Gegen Form und Frist der Einladung werden keine Be-
denken erhoben. 
Ortsvorsteher Günther Barth bittet noch einen Tagesordnungspunkt in 
der heutigen Ortsratssitzung unter Punkt 8 aufzunehmen: 
Seniorentag am 23.11.2025 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
Der Ortsvorsteher schlägt Carina Greiber als Schriftführerin der heuti-
gen Ortsratssitzung vor. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

2. Anerkennung der Niederschrift; hier: Sitzung des Ortsrates 
Nonnweiler am 18.08.2025 

Sachverhalt: Die Niederschrift der Ortsratssitzung vom 18.08.2025 liegt 
allen vor, wurde mit der Einladung zur Ortsratssitzung am 29.10.2025 
zugestellt. Die Niederschrift der Sitzung des Ortsrates Nonnweiler am 
18.08.2025 wird anerkannt. 
Beschluss: Die Niederschrift vom 18.08.2025 wird vom Ortsrat aner-
kannt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig   
3. Meldung von Maßnahmen für den Haushaltsplan 2026, soweit sie 

den Ortsteil Nonnweiler betreffen 
Sachverhalt: nach Dringlichkeit 
1. Erneuerung Spielgerät, Rutsche mit Klettergerät auf dem Spielplatz 

Ringstraße neben dem Kindergarten  
(Spielgerät kaputt, seit Jahren gefordert) 50.000 €  

2. Neuanstrich Feuerwehrhaus (dringend Angebote einholen) 40.000 € 
3. Solarleuchten Fußweg Hallenbad – Bank 1 Saar –  

Kurhaus Elim (dringend notwendig)  
Solarleuchten wie Kurhalle – Fischerhütte 25.000 € 

4. Erweiterung der Beleuchtung Fußweg  
Ringstraße – Schulhof (dringend) 20.000 € 

5. Planungskosten Neubau einer Einsegnungshalle  
Friedhof Nonnweiler 20.000 € 

6. Befestigung der Containerstellplätze (Hinter dem Bauhof 
beim Schulhof und am alten Sportplatz) 15.000 € 

7. Erneuerung Stromzählerkasten Dorfplatz Nonnweiler 
(Angebot Energis müsste vorliegen) 25.000 € 

8. Renovierung Umkleidekabinen Kurhalle (hinter der Bühne) 15.000 € 
9. Anlegung Spielgeräte am Alten Bahnhof 12.000 € 
10. Straßensanierung: Rinnen, Bordsteine, Straßen 30.000 € 
11. E-Bike Ladestation Dorfplatz 15.000 € 
12. Neugestaltung Mauer Eisenbahnstraße 3.500 € 
13. Erneuerung Ringstraße Teil 2 250.000 € 
14. Umgestaltung Dorfplatz, Erneuerung mit Gestaltung  

Toilettenanlage 150.000 € 
15. Planung und Grunderwerb Neubaugebiet „In der Seiters“ 100.000 € 
Nach Dringlichkeit, die Punkte 3 und 4 sind seit Jahren gefordert und 
für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger wichtig und notwendig. 
Solarleuchten wie bei Weg Kurhalle – Fischerhütte kostengünstiger. 
Beschluss: Der Ortsrat Nonnweiler beschließt folgende Maßnahmen 
für den Haushalt 2026: 
1. Erneuerung Spielgerät, Rutsche mit Klettergerät auf  

dem Spielplatz Ringstraße neben dem Kindergarten  
(Spielgerät kaputt, seit Jahren gefordert) 50.000 €  

2. Neuanstrich Feuerwehrhaus (dringend Angebote einholen) 40.000 € 
3. Solarleuchten Fußweg Hallenbad – Bank 1 Saar –  

Kurhaus Elim (dringend notwendig)  
Solarleuchten wie Kurhalle – Fischerhütte 25.000 € 

4. Erweiterung der Beleuchtung Fußweg Ringstraße –  
Schulhof (dringend) 20.000 € 

5. Planungskosten Neubau einer Einsegnungshalle  
Friedhof Nonnweiler 20.000 € 

6. Befestigung der Containerstellplätze (Hinter dem  
Bauhof beim Schulhof und am alten Sportplatz) 15.000 € 

7. Erneuerung Stromzählerkasten Dorfplatz Nonnweiler 
(Angebot Energis müsste vorliegen) 25.000 € 

8. Renovierung Umkleidekabinen Kurhalle (hinter der Bühne) 15.000 € 
9. Anlegung Spielgeräte am Alten Bahnhof 12.000 € 
10. Straßensanierung: Rinnen, Bordsteine, Straßen 30.000 € 
11. E-Bike Ladestation Dorfplatz 15.000 € 
12. Neugestaltung Mauer Eisenbahnstraße 3.500 € 
13. Erneuerung Ringstraße Teil 2 250.000 € 
14. Umgestaltung Dorfplatz, Erneuerung mit Gestaltung 

Toilettenanlage 150.000 € 
15. Planung und Grunderwerb Neubaugebiet „In der Seiters“ 100.000 € 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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4. Meldung von Maßnahmen für das Investitionsprogramm 2027 
bis 2029 für den Ortsteil Nonnweiler 

Sachverhalt: 
Jahr 2027 
 Anlegung Bürgersteig (Fußweg) Mühlenweg hoch  

Richtung Schule linksseitig 150.000 € 
 Erneuerung Ringstraße Teil 2 250.000 € 
 Haus der Vereine, Pfarrhaus bei eventueller  

Veräußerung (Vorkaufsrecht) 300.000 € 
 Erneuerung Mühlenweg Teil 1 200.000 € 
 Down-Hill Mountainbike Strecke BMX und Skatepark 25.000 € 
 Planung und Grunderwerb Neubaugebiet „In der Seiters“ 100.000 € 
 Neubau Einsegnungshalle auf dem Friedhof 150.000 € 
Jahr 2028 
 Erschließung Neubaugebiet „In der Seiters“ 300.000 € 
 Erneuerung Mühlenweg Teil 2 200.000 € 
Beschluss: Der Ortsrat Nonnweiler meldet folgende Maßnahmen für 
das Investitionsprogamm 2027 bis 2029: 
Jahr 2027 
 Anlegung Bürgersteig (Fußweg) Mühlenweg hoch  

Richtung Schule linksseitig 150.000 € 
 Erneuerung Ringstraße Teil 2 250.000 € 
 Haus der Vereine, Pfarrhaus bei eventueller  

Veräußerung (Vorkaufsrecht) 300.000 € 
 Erneuerung Mühlenweg Teil 1 200.000 € 
 Down-Hill Mountainbike Strecke BMX und Skatepark   25.000 € 
 Planung und Grunderwerb Neubaugebiet „In der Seiters“ 100.000 € 
 Neubau Einsegnungshalle auf dem Friedhof 150.000 € 
Jahr 2028 
 Erschließung Neubaugebiet „In der Seiters“ 300.000 € 
 Erneuerung Mühlenweg Teil 2 200.000 € 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
5. Spielplatz Hubertusstraße im Ortsteil Nonnweiler; hier: Rückbau 
Sachverhalt: Auf dem Spielplatz „Hubertusstraße“ befinden sich derzeit 
4 Spielgeräte: 
• Kletter-Rutschkombination (Holz) 
• Reck (geschweißte Konstruktion) 
• Wippe (geschweißte Konstruktion) 
• Klettersechseck (Alu) 
An der Holz-Kletter-Rutschkombination wurden Durchfaulungen am 
Unterbau der Plattform festgestellt und muss abgebaut werden.  
Der Austausch bzw. Reparatur der Schadstellen sind aufwendig und 
kostenintensiv. 
Im Einzugsgebiet „Hubertusstraße/Eisenbahnstraße“ wohnen aktuell 
7 Kinder von 0-12 Jahren. 
Aufgrund der geringen Nutzung wird seitens des Bauamtes angeregt, 
den Spielplatz „Hubertusstraße“ zurückzubauen. 
Es ist angedacht das bestehende Holz-Klettersechseck auf dem 
Schulhof der Grundschule Nonnweiler durch das Alu-Klettersechseck 
(Hubertusstraße) zu ersetzen. 
Flur: 04, Flurstück: 47 
Grundstücksgröße: 705 m² (Gebäude- und Freifläche) 
Dienstbarkeit: Trafostationsrecht und Zuwegungsrecht 
Die Fläche ist im Teilbebauungsplan „Am Hammerberg“ (1958) als Bau-
grundstück ausgewiesen. 
In der Ortsratssitzung am 29.10.2025 wurde beschlossen, den Spiel-
platz "Hubertusstraße" zurückzubauen. 
Der Ortsrat Nonnweiler spricht sich einstimmig für die Aufstellung von 
ca. 4 Kleinspielgeräten auf der Fläche am „Alten Bahnhof“ aus. 
Beschluss: Der Spielplatz „ Hubertusstraße“ soll zurückgebaut werden. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig dafür  
6. Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Be-

bauungsplanes "Im Rothenrech" in der Gemeinde Nonnweiler, 
Gemarkung Nonnweiler; hier: Einleitung des Verfahrens 

Sachverhalt: Gegenstand der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes ist die Darstellung einer Sonderbaufläche sowie einer Grünfläche, 
um die Errichtung einer Reitanlage planerisch vorzubereiten. Aktuell 
stellt der Flächennutzungsplan überwiegend eine Fläche für die Land-
wirtschaft dar. 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Teiländerung um-
fasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Rothenrech“. Die 
genauen Grenzen des Geltungsbereiches der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. 
Er umfasst eine Fläche von ca. 2,5 ha. 
Im Rahmen der Teiländerung des Flächennutzungsplanes wird eine 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt und ein Umwelt-
bericht gem. § 2a BauGB erstellt. Der Umweltbericht gem. § 2a BauGB 
wird nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB fertiggestellt. 
Der Beschluss, den Flächennutzungsplan teilzuändern, wird gem. § 2 
Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Gem. § 4b BauGB werden, insbesondere zur Beschleunigung des Bau-
leitplanverfahrens, die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrens-
schritten (hier: Erstellung von Bauleitplanentwurf mit Begründung, Be-
teiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 BauGB) an die Kernplan GmbH, Illingen, übertragen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Die BürgerInnen werden gem.  
§ 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung unterrichtet; hierauf wird in gesonderter Bekanntmachung 
hingewiesen. 
Unmittelbar nördlich des Siedlungskörpers von Nonnweiler soll eine 
Reitanlage neu gebaut werden. Geplant sind dafür u. a. eine Reithalle, 
Pferdeboxen, Reiterklause, Reitplatz und Longierzirkel. Die notwendi-
gen Stellplätze können vollständig innerhalb des Plangebietes unter-
gebracht werden. Die Erschließung erfolgt über einen angrenzenden 
Feldweg. 
Beschluss: Im Rahmen der Anhörung empfiehlt der Ortsrat, dem Ge-
meinderat gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Be-
rücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, die Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes „Im Rothen-
rech“. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür  
7. Bebauungsplan "Im Rothenrech"; hier: Einleitung des Verfahrens 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes im Ortsteil Nonnweiler 
Sachverhalt: Unmittelbar nördlich des Siedlungskörpers von Nonn -
weiler soll eine Reitanlage neu gebaut werden. Geplant sind dafür u. a. 
eine Reithalle, Pferdeboxen, Reiterklause, Reitplatz und Longierzirkel. 
Die notwendigen Stellplätze können vollständig innerhalb des Plange-
bietes untergebracht werden. Die Erschließung erfolgt über einen an-
grenzenden Feldweg. 
Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Planung nicht realisierungs -
fähig. Daher bedarf es der Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
Der Bebauungsplan wird für das Gelände ca. 100 m nördlich des Sied-
lungskörpers von Nonnweiler (Bebauung Ringstraße und Umgebung) 
und ca. 300 m östlich der L 149 aufgestellt. Das Plangebiet befindet 
sich nördlich eines Feldweges, der in Richtung Westen in die L 149 
mündet und in Richtung Südosten in die Straße „Im Dörrengarten“. Des 
Weiteren wird das Plangebiet im Osten von einem Feldweg begrenzt, 
der in den direkt angrenzenden Wald führt. Dieser trennt das Plan -
gebiet von der Talsperre Nonnweiler. 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst insgesamt 
eine Fläche von ca. 2,5 ha. 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Nonnweiler stellt den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes derzeit noch als Flächen für die 
Landwirtschaft dar. Der vorliegende Bebauungsplan widerspräche ak-
tuell damit dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach 
Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 
Aus diesem Grund wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
teilgeändert. 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht 
gem. § 2a BauGB erstellt. Der Umweltbericht gem. § 2a BauGB wird 
nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Nach-
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bargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 
2 BauGB fertiggestellt. 
Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, ist gem. § 2 Abs. 1 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
Gem. § 4b BauGB werden, insbesondere zur Beschleunigung des Bau-
leitplanverfahrens, die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrens-
schritten (hier: Erstellung von Bauleitplanentwurf mit Begründung, Be-
teiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 BauGB) an die Kernplan GmbH, Illingen, übertragen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Die BürgerInnen werden gem. § 
3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung unterrichtet; hierauf wird in gesonderter Bekanntmachung hin-
gewiesen. 
Beschluss: Im Rahmen der Anhörung empfiehlt der Ortsrat dem Ge-
meinderat gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Be-
rücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, die Einleitung des Ver-
fahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Im Rothenrech“. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür  
8. Seniorentag in der Kurhalle Nonnweiler am 23.11.2025 
Sachverhalt: Der diesjährige gemeinsame Seniorentag von Nonnweiler 
und Bierfeld findet am Sonntag, den 23.11.2025 um 15:00 Uhr in der 
Kurhalle statt. Die Einladungen sind erstellt und werden in der 45 KW 
zugesandt. Die Vorbereitungen zum Seniorentag sind in Arbeit, Pro-
gramm ist aufgestellt. Der Aufbau erfolgt am Freitag, den 21.11.2025 um 
18:00 Uhr in der Kurhalle. 
9. Mitteilungen und Anfragen 
Der Ortsvorsteher informiert: Die hintere Zaunanlage am Friedhof in 
Nonnweiler wurde erneuert durch einen Gitterstabzaun. 
Unser Dorfmitarbeiter hat am 06.10.2025 mit seiner Arbeit begonnen 
und es wurden bereits sehr viele Arbeiten zur Verschönerung unseres 
Ortes durchgeführt. 
Mit den Arbeiten an der neuen Toilettenanlage am Bouleplatz im Kur-
park beginnt die Firma Keßeler-Bau GmbH aus Wadern im November. 
Für den 2 Bauabschnitt der Stellplätze am „Alten Sportplatz“ wurde ein 
Förderantrag gestellt. Wann es zur Ausführung der Arbeiten kommt, 
muss noch abgeklärt werden. 
Anfragen: Warum eine Fahrzeugzählung im Bereich der Kirche durch-
geführt wurde, obwohl die Straße Richtung Otzenhausen gesperrt ist. 
Die Fahrzeugzählung ist in dem gesperrten Zeitraum der Straße Rich-
tung Otzenhausen nicht aussagekräftig. 

Günther Barth, Ortsvorsteher 
 

Primstal 
Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Rückblick auf den Primstaler Weihnachtsmarkt 2025: Am vergan-
genen Samstag verwandelte sich der obere Schulhof erneut in ein 
 kleines Weihnachtsdorf. Unser Weihnachtsmarkt bot mit 23 liebevoll 
gestalteten Ständen eine große Vielfalt an weihnachtlicher Dekoration, 
kulinarischen Köstlichkeiten und heißen Getränken. Ein herzliches 
Dankeschön gilt unserem Orga-Team, dem Budenaufbauteam, allen 
weiteren Helferinnen und Helfern sowie den Standbetreibern – ohne 
das große Engagement wäre diese vorweihnachtliche Veranstaltung 
nicht möglich gewesen. Ebenso bedanken wir uns bei der Pfarrkapelle, 
dem Kindergarten und natürlich beim Nikolaus für ihre stimmungsvol-
len Beiträge im Rahmenprogramm. Der Weihnachtsmarkt war wieder 
eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung und wir konnten uns im 
Vergleich zu den Vorjahren erneut weiterentwickeln. DANKE! Nun kann 
die Adventszeit kommen… 
Erinnerung an die Einladung zum Weihnachtsseniorentag: Der 
Ortsrat Primstal lädt auch in diesem Jahr alle Mitbürgerinnen und Mit-
bürger ab 70 Jahren herzlich zum gemütlichen Weihnachtsseniorentag 
im Advent ein. Bei Kaffee, Kuchen und Glühwein können Sie in gesel-
liger Runde einen schönen Nachmittag verbringen – am Dienstag, 16. 
Dezember, ab 15 Uhr im Pfarrsaal. Bitte melden Sie sich bis zum 10. 
Dezember an bei Jonas Reiter (0151 21608046, mail@jonas-reiter.de), 
Franz Josef Koch (06875 93200, fjkoch@softwerk-edv.de) oder Hilde 
Kasper (richtige Telefonnummer: 0179 5681511). Falls Sie eine Fahr -
gelegenheit benötigen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung an. 

Weihnachtsbäume im Ort: Unser Förderverein Dorfentwicklung Primstal 
e.V. hat wie in den Vorjahren unsere Ortsdurchfahrt wieder mit festlich-
großen Weihnachtsbäumen geschmückt. Auch die stimmungsvolle weih-
nachtliche Beleuchtung ist in diesem Jahr besonders gelungen. Vielen 
Dank für dieses wertvolle Engagement für unsere Dorfgemeinschaft! 
Jonas Reiter, Ortsvorsteher Franz Josef Koch, stellv. OV 
 

Schwarzenbach 
Mitteilungen des Ortsvorstehers 
Weihnachtsmarkt: Am Samstag, 6.12., veranstaltet unsere Pfarrkapelle  
den diesjährigen Weihnachtsmarkt am und im Kolpinghaus. Start ist um 
16 Uhr. Für Esen, Trinken und Unterhaltung ist wieder bestens gesorgt. 
Macht reichlich Gebrauch von dem Angebot an Essen und Trinken aber 
auch an den Geschenkideen. Also auf zu unserem Weihnachtsmarkt. 
Für die Unterhaltung im Kolüpinghaus sorgt wieder Thomas mit seiner 
"Weihnachtsband". 
Seniorentag: Der Ortsrat Schwarzenbach läd auch in diesem Jahr alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 60 Jahre herzlich zum gemütlichen 
Seniorenbtag im Advent ein. Bei Kaffee, Kuchen und Würstchen kön-
nen alle in geselliger Runde einen Nachmittag auch mit vielen Gesprä-
chen und noch mehr Unterhaltung verbringen. Wer eine Fahrgelegen-
heit braucht, meldet sich einfach telefonisch bei uns. 
Manfred Bock, Ortsvorsteher Jacques Walter, Stellvertreterin 
 

Sitzerath 
Mitteilungen der Ortsvorsteherin 
Sitzerather Weihnachtsmarkt: Die Vereinsgemeinschaft Sitzerath lädt 
am 2. Adventssonntag, den 7. Dezember 2025, ab 15:00 Uhr, zum 
Weihnachtsmarkt nach Sitzerath ein. Der Aufbau der Weihnachtsbuden 
beginnt bereits am Freitag, 5. Dez. ‘25, um 9 Uhr. Über viele freiwillige 
Helfer, die uns beim Aufbau unterstützen, würden wir uns sehr freuen. 
Sprechzeiten der Ortsvorsteherin: Am Dienstag, den 09. Dezember 
2025, bietet Ortsvorsteherin Lieselene Scherer wieder die Möglichkeit 
zum persönlichen Gespräch. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
können Sie Ihre Anliegen, Fragen und Ideen direkt mit ihr besprechen 
im Büro der Ortsvorsteherin im Forum der Benkelberghalle. In drin-
genden Fällen ist auch außerhalb dieser Zeit eine Terminvereinbarung 
unter 06873-64154 oder 0175-7559113 möglich. 
Lieselene Scherer, Ortsvorsteherin Volker Paulus, stellv. OV 
 
 
 
 
 

 

Sperrung zwischen  
Selbach und Primstal verlängert 
Wegen noch ausstehender Markierungs- und Bankettbereichsarbeiten 
bleibt die Primstaler Straße (L 134) zwischen Selbach und Primstal 
 weiterhin gesperrt. Dies voraussichtlich bis Samstag, 20. Dezember. 
Die Umleitung erfolgt über die L 135 beziehungsweise L 147 Richtung 
Theley und umgekehrt. 

Andere Behörden
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 REDAKTIONS- 
und ANZEIGENSCHLUSS 

für die Weihnachtsausgabe 

Nr. 51/52 vom 18. Dezember (letzte Ausgabe 2025) 
des Amtlichen Bekanntmachungsblattes  

der Gemeinde Nonnweiler ist am 

Donnerstag, 11. Dez. 2025, 12 Uhr.



 
 
 
 

 

Infoabend an der Gemeinschaftsschule 
Schaumberg am 08.01.2026 
Für alle Eltern, Erziehungsberechtigte und Viertklässler, die den Tag der 
Viertklässler der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley am 6. De-
zember 2025 verpasst haben oder noch vertiefte Informationen zu 
Themen wie „Ankommenswochen“, Inklusion, Schulprofil etc. benöti-
gen, bietet die Schule am Donnerstag, 8.1.26 von 18:00 bis 19:30 Uhr 
einen Infoabend an der Gemeinschaftsschule Schaumberg an. Die Ver-
anstaltung richtet sich sowohl an diejenigen, die am Tag der Viertkläss-
ler nicht anwesend waren als auch an diejenigen, die schon grund -
legende Informationen über die Schule haben, aber noch näher auf die 
oben genannten Schwerpunktthemen eingehen wollen. Auch für die 
SchülerInnen der 4. Klassen ist wieder gesorgt. Die Schule bietet noch-
mals spannende Workshops aus unterschiedlichen Bereichen an, die 
die Viertklässler alle durchlaufen können. 
Die Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley 
freut sich auf ein reges Interesse und den persönlichen Austausch zu 
allen wichtigen Themen, die es beim Übertritt auf eine weiterführende 
Schule zu beachten gilt. 
Im Anschluss an den Infoabend findet um 19:30 Uhr die Informations-
veranstaltung zum Sportprofil und die Informationsveranstaltung zur 
Musicalklasse im Mehrzweckraum und im Maker-Space der Gemein-
schaftsschule Schaumberg statt. 
Bei Fragen, wenden Sie sich bitte telef. (06851/801 6500) oder digital 
(sekretariat@gems- schaumberg.de) an das Sekretariat der Schule. 
 
 
 

 

 

Lbz. Bierfeld 
Theoretische Übung am Sonntag, 7.12., 10 Uhr. Jannik Feid, Lbzf  
 
Feuerwehr Primstal  
05.12.: theoretische Ausbildung um 20 Uhr im Gerätehaus. 
20.12.: "Letzte Schicht" ab 15 Uhr im Gerätehaus. Alle aktiven Kamera-

den und Mitgleider der Altersabteilung sind herzlich eingeladen. 
Um Rückmeldung wird gebeten. Th. Gläser, Lbzf  

 
 

 
Vhs-Kursleitung: Nadja Backes, Tel./WhatsApp: 0151-28878200, 
nonnweiler@kvhs-wnd.de, facebook: Volkshochschule Nonnweiler; 
www.kvhs-wnd.de  
 

 
 
 
 

Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler 
Bierfeld – Braunshausen – Kastel – Nonnweiler – Otzenhausen – 
Primstal – Sitzerath – Schwarzenbach 
Gottesdienstordnung vom 6.12. - 14.12.25 
Samstag, 6.12., 17.30 Uhr, Braunshausen: Heilige Messe, Kollekte für 
die Reparatur des Kirchendaches; f. + Gudrun Steffen 1. Jahrged. u. 
Ehemann Manfred; Lektorin: Anne Ewerling; Kommunionspenderin: 
 Ursula Kläßner 

19 Uhr, Primstal: Heilige Messe; Lektorin: Maria Meyer; Kommunion -
spenderin: Stefanie Koch 
Sonntag, 7.12., 9 Uhr, Bierfeld: Heilige Messe, anschl. Plätzchenverkauf 
der Messdiener; f. + Hildegard u. Alois Schunk u. Tochter Birgit; f. + An-
gehörige der Fam. Schunk und Kunzler; Lektorin u. Kommunionspen-
derin: Jutta Adam 
10.30 Uhr, Otzenhausen: Wortgottesfeier m. Kommunionausteilung; 
Lektor u. Kommunionspender: Jannik Clemann 
17 Uhr, Wadern: Adventskonzert vom “Singkreis” Primstal 
Montag, 8.12., 17 Uhr, Primstal: Lebendiges Adventfenster in der Kita  
18 Uhr, Primstal: Heilige Messe; f. + Ehel. Rosemarie u. Josef Wiesen; 
Lektorin u. Kommunionspenderin: Steffi Koch  
Mittwoch, 10.12., 18 Uhr, Schwarzenbach: 
Adventsfenster bei Fam. Kani, Braunshauserstr.  
Donnerstag, 11.12., 18.30 Uhr, Kastel: Anbetung  
Freitag, 12.12., 15 Uhr, Kastel:  
Adventskaffe der kath. Frauengemeinschaft im Castellum  
18 Uhr, Primstal: Luzia-Lichterprozession und anschl. gemütliches Bei-
sammensein mit Glühwein u. Gebäck  
Samstag, 13.12., 17.30 Uhr, Sitzerath: Buß-Wortgottesdienst mit Krip-
penausstellung der Kommunionkinder; Lektorin: Annika Blatt  
Sonntag, 14.12., 9 Uhr, Schwarzenbach: Heilige Messe; f. Verst. der 
Fam. Kuttler-Schön; f. + Pastor Haser; f. + Hannelore Hotz; f. + Pater 
Kurt Bard; f. + Manfred Petto; Lektorin: Monika Wortmann; Kommunion -
spenderin: Monika Petto 
10.30 Uhr, Nonnweiler: Wortgottesfeier mit Plätzchenverkauf der 
Messdiener; Lektor: Attila Szeidler; Kommunionspenderin: Steffi Koch  
14 Uhr, Schwarzenbach: Ökumen. Wortgottesdienst zum Seniorentag  
16 Uhr, Nonnweiler: Adventskonzert des Chanty-Chors “Die Bisttal-
möwen” 
Altardienst: Sitzerath – Sa. 13.12. und Woche – Gruppe 2 
Sternsingeraktion in Sitzerath: Hallo Kinder! Wer hat Lust und Laune 
bei unserer Sternsingeraktion am 10.1.26 mitzumachen? Wir treffen uns 
zu einer Vorbesprechung am Samstag, 6.12. um 11 Uhr in der Kirche in 
Sitzerath. Wir freuen uns schon jetzt auf viele Kinder, die Lust haben 
bei dieser Aktion mitzumachen. Eine Teilnahme ist erst für Kinder ab 
dem 2. Schuljahr möglich. Euer Messdienerbetreuerteam Sitzerath. 
Die Kath. öffentl. Bücherei Primstal: 
Die Bücherei ist mittwochs von 16-18 Uhr geöffnet! 
Krabbelgruppe Primstal: Dienstags von 15.30-17 Uhr in der kleinen 
Turnhalle. Wir freuen uns über Neuanmeldungen, ihr/e Kind/er ist/sind 
uns herzlich willkommen. Ansprechpartner: Katharina Liersch 0170-30 
90 352 u. Anna Gläser 0151-524 144 21. 
Öffnungszeiten:   Pfarrbüro Primstal            Pfarrbüro Nonnweiler 
                                Montag: 10-12 Uhr              Dienstag: 17-18 Uhr 
                                Mittwoch: 17-18 Uhr            Freitag: 10-12 Uhr 
Kontaktdaten Pfarrbüro: 
Pfarrbüro Primstal: Tel. 06875-229, kath.pfarrei.primstal@t-online.de 
Pfarrbüro Nonnweiler: Tel. 06873-284, pfarrei.st.hubertus@web.de 
 
Ev. Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald 
Am Kirchplatz 4, 55765 Birkenfeld, Tel. 06782-8674920 (zentrale Nr)  
hoffnungsgemeinde@ekir.de · www.hoffnungsgemeinde-nahe-hochwald.de 
Gottesdienste in der evang. Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald  
Gottesdienste am 2. Advent, Sonntag, 7.12.: 
Niederbrombach: 9.30 Uhr mit dem gemischten Chor Bachfinken 
Birkenfeld: Familiengottesdienst um 11 Uhr 
Herzliche Einladung zum Adventskonzert von Kantor Volker Schöpfer 
und seinem Chor Chormidable am 2. Advent, 17 Uhr, in der ev. Kirche 
Birkenfeld. 
3. Advent, Sonntag, 14.12.: 
Bosen: Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden, Gruppe Bosen um 11 Uhr 
Birkenfeld: Gottesdienst um 9.30 Uhr 
Die Proben der Kantorei Sötern finden wöchentlich donnerstags ab 20 
Uhr im Gemeindehaus Sötern statt. 
Das nächste Treffen der Frauenhilfe Sötern ist am 15.12. ab 16 Uhr im 
Gemeindehaus Sötern. 
Öffnungszeiten Pfarrbüro Nohfelden (Tel. 06782/8674923): 
Montag bis Freitag von 9-11.30 Uhr, Mittwochnachmittag von 14-16 Uhr 

Kreisvolkshochschule – 
Außenstelle Nonnweilervhs

Kirchen

 Ende des amtlichen Teiles 
Nichtamtliche Mitteilungen

Feuerwehren

Schulen
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Pfarrerinnen der evang. Hoffnungsgemeinde: 
Pfarrerin Jennifer Breuer, jennifer.breuer@ekir.de 
0170/1578241 oder 06782/98 88 344 
Pfarrerin Daniela Börger, daniela.boerger@ekir.de 
06825 9703404, Mobil 0171 997 90 28 
 
Evang. Kirchengemeinde Hermeskeil-Züsch 
Informationen auch auf unserer Homepage unter: www.ekhz.de 
Freitag, 5.12., 15 Uhr: Gemeinde ab 60, Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
19:30 Uhr: Kirchenchor Hermeskeil, Dietrich-Bonhoeffer-Haus Hermeskeil 
Samstag, 6.12., 10 Uhr:  
Anfangsfrühstück Konfis 2027, Dietrich-Bonhoeffer-Haus Hermeskeil 
14 Uhr: Vorbereitungstreffen Weihnachtsgottesdienst Konfis 2026, Die-
trich-Bonhoeffer-Haus Hermeskeil 
Sonntag, 7.12., 2. Advent, 14:30 Uhr: Gottesdienst mit anschl. Senioren -
adventsfeier mit Prädikantin Marion Polzer, Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Wochenspruch: Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, 
wenn das alles beginnt: Eure Erlösung kommt bald! (Lukas 21,28) 

 

 
 
 

 
 

Braunshausen 

Musikverein Braunshausen 
Probe am Donnerstag, 4.12., 20 Uhr im Bürgerhaus. 
 

Kastel 

Frauengemeinschaft Kastel 
Am 12.12. laden wir zum gemütlichen Adventskaffee mit Kuchen und 
Wienern im Weck ab 15 Uhr im Castellum ein. Für Mitglieder und alle, 
die unserem Verein an diesem Mittag beitreten, ist der Nachmittag k -
ostenlos. Alle anderen Besucherinnen sind gegen eine Spende herz-
lich willkommen. Wir unterstützen auch in diesem Jahr wieder die 
 Waderner Tafel, daher nehmen wir gerne trockene Lebensmittel ent-
gegen. Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bei Simone 
Jung (06873-6103) oder Nadja Backes (015128878200). 
Alle Mitglieder, die den Beitrag 2025 noch nicht gezahlt haben, werden 
gebeten, dies nachzuholen. Der Mitgliedsbeitrag 2026 wird auf 10,- € 
angehoben und im neuen Jahr eingezogen. Formulare dazu werden 
erstmals am Adventskaffee ausgeteilt. 
 
Freiw. Feuerwehr Lbz. Kastel  
Herzliche Einladung zum traditionellen Weihnachtsbaumstellen am 
Samstag, 6.12., ab 18 Uhr am Gerätehaus. Im vorweihnachtlichen Am-
biente bei Winzer-Glühwein, Gulaschsuppe und Leckereien vom Grill 
erwartet die Besucher besinnliche Unterhaltung.                         
 
Kappensitzung 2026 
Am Samstag, 7.2.26, findet unsere Kappensitzung statt.  Wer einen Vor-
trag,  Sketch, Tanz usw. vorführen möchte, melde sich bitte bei Joachim 
Schäfer, Tel. 1786/01753504423. 
 
Kasteler Weihnachtsmarkt 2025 
Vielen Dank an alle freiwilligen Helfer, Mitwirkende, Vereine, Parteien und 
Gruppen für die hervorragende Unterstützung beim Aufbau und der 
Durchführung unseres "Kasteler - Weihnachtsmarktes". Dem Kirchen-
chor der Singfamily und der Pfarrkapelle vielen Dank für das wunder-
schöne Konzert zum Start des Weihnachtsmarktes. Der Band "Sounds 
of Christmas" herzlichen Dank für die tolle musikalische Unterhaltung. 
 
Kirchenchor/Sing-Family/Pfarrkapelle  
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Besuchern unseres Weih-
nachtskonzerts bedanken. Die Spenden von rund 310,- € werden wir 
einem guten Zweck zukommen lassen, vielen Dank.  

Pfarrkapelle Kastel 
Freitag, 5.12., 19:30 Uhr: Probe. 
Am Sonntag, 21.12., werden wir zur Einstimmung auf Weihnachten 
 wieder an verschieden Orten in Kastel Weihnachtslieder spielen. Den 
genauen Plan werden wir hier noch veröffentlichen. 
 
Sing Family Kastel 
Mittwochs, 19 Uhr: Probe im Castellum. Wer gerne singt, kann jederzeit 
vorbeikommen und mitsingen. Wir freuen uns auf neue Sänger*innen. 
 
TTC Kastel 
Ergebnisse: U15 Hochwald - Kastel, 10:0; Fürth - Kastel, 9:3; Kastel III - 
Rimlingen/Bachem III, 1:9; U15 Kastel - Schaumberg, 0:10; Kastel - Has-
born II, 0:9; Kastel III - Nunkirchen, 0:10; Büschfeld/Dorf - Kastel, 6:9. 
Spiele: 3.12.: U15 Eppelborn/Wiesbach - Kastel; 6.12.: U15 Kastel - 
Oberwürzbach; 7.12.: Kastel - Berschweiler. 
Unser Dorfturnier findet nächstes Jahr vom 16.-17.1. im Castellum statt. 
Trainingsmöglichkeiten in der Peterberghalle in Braunshausen montags 
ab 18 Uhr und mittwochs ab 19 Uhr. Anmeldungen (für Inaktive/2er 
Teams) ab sofort beim Vorstand, auf unsere Social Media Kanälen oder 
per Mail an: ttckastel1989@gmail.com möglich. 
 

Nonnweiler 

Kolping-Kapelle Nonnweiler/Bierfeld 
Probe am Freitag, 5.12., um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Neuhütten. 
 
VG Weihnachtsmarkt Nonnweiler 
Die Vereinsgemeinschaft bedankt sich bei allen Akteuren, Standbetrei-
bern, Besuchern und Helfern, die zu dem gelungenen Weihnachts-
markt am Sonntag beigetragen haben. Die Losnummern der Tombola 
vom 30.11. sind: 31, 63, 74, 89, 410, 739, 821, 836, 880, 926, 1067, 1073, 
1144, 1218, 1242, 1429, 1547, 1623, 1631, 1656, 1807, 1992, 2401, 2456, 
2483, 2550, 2567, 2909, 2997, 3148, 3168, 3361, 3486, 3692, 3955, 4050, 
4061, 4126, 4469, 4544, 4553, 4575, 4621, 4697, 4753, 4989, 5114, 5232, 
5586, 5722 und 6096.  Die Gewinne können in der Parkschenke Simon 
zu den Geschäftszeiten bis zum 23.12. abgeholt werden. 
 

Otzenhausen 

Kath. Frauengemeinschaft Otzenhausen 
Unsere Weihnachtsfeier findet am Dienstag, 16.12., 17 Uhr im Pfarrheim 
statt. Dazu laden wir herzlich ein und freuen uns auf ein paar schöne 
Stunden mit vorweihnachtlichem Programm sowie gutem Essen und 
Trinken. Um Anmeldung bis spätestens 12.12. bei Conny Jünemann, Tel. 
64447; Christel Schneider, Tel. 7105; Beate Dengler, Tel. 992167,  oder 
jedem Vorstandsmitglied wird gebeten. 
 
VfR Otzenhausen 
Mittwoch, 3.12., 18:30 Uhr: Tholey 1 - Otzenhausen 1. 
 

Primstal 

Handarbeitsbegeisterte 
Treffen jeden 1. + 3. Donnerstag im Monat um 15 Uhr im Haus der 
 Vereine in Primstal, Wiesbachstr. 1. Nächstes Treffen: Donnerstag, 4.12. 
 
Kath. öffentliche Bücherei 
Die bei der Buchausstellung bestellten Bücher können während den 
Öffnungszeiten – mittwochs von 16-18 Uhr – abgeholt werden. 

Vereine
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ALLE BÜRGER 
werden angesprochen und informiert. 
   + Bekanntmachungen 
           + kirchliche Nachrichten 
                     + Vereinsnachrichten 

brandneu und aktuell !



Kipfaka 
Donnerstag, 4.12., 19:30 Uhr: Gremiumssitzung. 
Für unsere Kappensitzung am 7.2.26 suchen wir ab sofort Saalbedie-
nungen während des Programms, Mindestalter 18 Jahre, Verdienst 10% 
vom Umsatz. Bei Interesse: 0170/5484107 oder 0160/90550116. 
 
Lichterprozession der  
Kath. Frauengemeinschaft Primstal e.V. 
Zum Fest der heiligen Lucia lädt die Kath. Frauengemeinschaft Primstal 
e.V. Frauen, Männer und ganz besonders Kinder zu einer Lichterprozession 
ein. Wir beginnen um 18 Uhr in der Kirche mit einer kurzen Andacht. Mit 
unseren Lichtern gehen wir dann zur Mariengrotte, um hier in all unseren 
Anliegen Fürbitte zu halten. Den Abschluss machen wir wieder in der Kir-
che mit Liedern und Gebeten. Anschließend sind alle eingeladen, noch bei 
Glühwein, Kinderpunsch und Weihnachtsgebäck zu verweilen. Wir freuen 
uns auf eine rege Beteiligung. Bei Regen bleiben wir in der Kirche. 
 
Pfarrkapelle 
Sonntag, 7.12., 10:15 Uhr: Gesamtprobe im Pfarrsaal. 
Save the date: Samstag, 3.1.26, 19:30 Uhr: Neujahrskonzert „Von guten 
Mächten“. 
 
Ski- u. Wanderverein Krummstiefel Primstal 
Unsere letzte gemeinsame Wanderung für dieses Jahr findet am 14.12. 
statt. Wir treffen uns um 13.30 Uhr am Kelterhaus in Primstal in der 
Haagstraße zu einer ca. 2 Stunden langen Tour. Danach werden wir 
dort mit Getränken und Würstchen die Saison abschließen. 
 
Sternsingeraktion 2026 Primstal 
Alle Kinder, ab der 2. Klasse, sind herzlich eingeladen, an der Stern-
singeraktion teilzunehmen. Das erste Vorbereitungstreffen ist am Mon-
tag, 8.12., von 16:00 Uhr – ca. 17:00 Uhr im Pfarrsaal Primstal. 
 
TTF Primstal 
Die Jahresabschlussveranstaltung unserer Jugend findet am 6.12. statt. 
Anmeldungen und Rückfragen an Ewald Thomas, 06875-7196. 
Ergebnisse: JGD13: TBliesransbach - Primstal/Lockweiler, 8:2. 
JGD19: Remmesweiler - Primstal/Lockweiler, 0:10. 
Erwachsene: Primstal/Lockweiler - Niederlinxweiler II, 7:9. 
Spiele am 6.12.: JGD13: Primstal/Lockweiler - Saarbrücken, 14:30 Uhr. 
Erwachsene: Schaumberg-Theley - Primstal/Lockweiler, 16 Uhr. 
 
Turn- und Gymnastikverein Primstal e.V. 
Wir suchen für unseren Kinderbereich einen Übungsleiter*in, die/der 
Freude an der Bewegung und am Umgang mit Kindern hat, das 18.  
Lebensjahr erreicht hat und bereit ist, die Lizenz über den STB zu er-
werben oder schon eine hat. Nähere Infos bei Annette, Handy 0151-
55603651 oder per Email an: tgvprimstal@gmx.de 
 
Volleyballverein Primstal 
Spielergebnisse U15w: VVP : Schwarzenholz-Griesborn, 2:0. 
VVP : Freisen 2, 0:2. VVP : Lebach, 0:2. 
 

Schwarzenbach 

Ortsteam der Kirchengemeinde Schwarzenbach 
Der Erlös aus Los- und Glühweinverkauf am St. Martin in Höhe von 
300,- € wurde an die Aktion "Sternenregen", Hilfe für saarländische 
Kinder in Not gespendet. Allen Helfern, Unterstützern, Loskäufern, 
Glühweintrinkern und Spendern ein herzliches Dankeschön. 
Herzliche Einladung an alle, die bei der Krippenfeier am Heilig Abend 
mitwirken möchten: Mittwoch, 10.12., 17 Uhr im Kolpinghaus. 
 
Pfarrkapelle Schwarzenbach e.V. 
Samstag, 6.12., 10 Uhr: Aufbau Weihnachtsmarkt; 16 Uhr: Weihnachts-
markt (Dienste ab 15:15 Uhr, siehe Helferplan). 
Dienstag, 9.12., 20 Uhr: Probe im Kolpinghaus. 
Wir laden alle recht herzlich zu unserem Weihnachtsmarkt am 6.12. ab 
16 Uhr im und ums Kolpinghaus ein. Für Speis und Trank ist bestens 
gesorgt. Zudem gibt es tolle Handarbeitsartikel und die Weihnachts-
band "Sounds of Christmas" wird uns musikalisch im Kolpinghaus 
 unterhalten. Wir freuen uns auf euer Kommen. 

TuS Fortuna Schwarzenbach 
Handball: Freitag, 5.12., 20:30 Uhr: Frauen Birkenfeld/Schwarzenbach 
1 – Oberthal/Hirstein, in der Sporthalle Am Berg Birkenfeld. 
Sonntag, 7.12., 11 Uhr: E-Jgd. Spiesen/Elversberg 2 – Schwarzenbach, 
in der Sporthalle Langdell in Spiesen-Elversberg; 
15 Uhr: Frauen Birkenfeld/Schwarzenbach 2 – Schwarzerden/Kusel, 
in der Sporthalle Am Berg Birkenfeld. 
 

Sitzerath 

Seniorengruppe Sitzerath 
Liebe Seniorinnen und Senioren, am Freitag, 12.12., treffen wir uns ab 
14:30 Uhr in der Benkelberghalle Sitzerath zu unserer Weihnachtsfeier. 
Anmeldungen bitte bis 10.12. bei Monika Spohn, Tel. 1692. Wer keine 
Fahrgelegenheit hat, wird selbstverständlich von uns abgeholt.  

 

 
 
 

Central-Filmtheater Nonnweiler 
„ZOOMANIA 2“ In 2D! Donnerstag, 4.12., u. Freitag, 5.12., 17 Uhr. 
Samstag, 6.12., u. Sonntag, 7.12., 14.30 Uhr. 
Montag, 8.12., Dienstag, 9.12., u. Mittwoch, 10.12., 17 Uhr. 
In 3D! Freitag, 5.12., bis Montag, 8.12., täglich 19.30 Uhr. 
Samstag, 6.12., u. Sonntag, 7.12., 17 u. 19.30 Uhr. Mi. 10.12., 19.30 Uhr. 
„WENN DER HERBST NAHT“ Der besondere Film! Dienstag, 9.12., 20 Uhr. 

 

 
  

 
Herzsport-Verein Hermeskeil (https://herzsport.net) 
Präventions- u. Rehabilitationssport unter ärztl. Aufsicht. Ort: Turn-
halle BBS, Geschwister-Scholl-Weg, Hermeskeil. Infos: Homepage! 
Montag, 8.12., 17:30 Uhr: Präventionsgruppe; 18:30 Uhr: Übungsgruppe 
Dienstag, 9.12., 18 und 19 Uhr: Kurs „Reha-Sport Orthopädie“ 
Neuer Kurs für Rehasport und Mitglieder: 
Donnerstag, 11.12., 19-20 Uhr: „Reha spielend erleben“ 
Kosten über Mitgliedsbeitrag oder Rehasportverordnung 
Freitag, 12.12., 17:30 Uhr: Einführungsgr.; 18:30 Uhr: Präventionsgruppe  
Infoabend Grundausbildung THW 
Freitag, 5. Dezember – 19 Uhr – Türkismühle: Du hast beim Zivil-
schutztag schon kräftig angepackt und erlebt, wie wir im THW arbeiten 
– spürst Du jetzt das Kribbeln, selbst mit anzupacken und Verantwor-
tung zu übernehmen? Hast du gemerkt: Das macht Spaß, das hat Sinn, 
da möchte ich dazugehören!  
Wenn du diese Gedanken kennst, dann nutze die Chance! An diesem 
Freitag stellen wir bei unserem Infoabend in Türkismühle die Grund-
ausbildung vor - Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! Von Theorie 
über Praxis bis zur Taktik, die Grundausbildung macht dich fit für den 
Einsatz. Die Grundausbildung startet im neuen Jahr und egal ob Büro-
hengst, Handwerkerin oder Studierender – bei uns kannst du deine 
Stärken einbringen und Neues lernen. Komm vorbei, stell deine Fragen 
und werde Teil unseres starken Teams! 
Du kannst am Infoabend leider nicht? Kein Problem – melde dich ein-
fach unter ov-nohfelden@thw.de. Dein THW Ortsverband Nohfelden! 

Veranstaltungen

Verschiedenes
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Polizeiinspektion Nordsaarland 
Hermann-Löns-Straße 9 
66687 Wadern                                   (06871) 90010 
Polizeiposten Nonnweiler 
Trierer Straße 9 
66620 Nonnweiler                             (06873) 91900 
Kran ken häu ser: 
Kran ken haus St. Wen del-Ottweiler (06851) 59-01 
Kran ken haus Her mes keil                (06503) 81-0 
Kran ken haus Bir ken feld/Na he        (06782) 180 
Kran ken trans por te:                        (0681) 19222 
Roth GmbH                                       (06873) 7575 
Wag ner                                              (06873) 6288 
Giftzentrale                                      (06131) 19240 
Pfarr äm ter: 
Kath. Pfarr amt Brauns hau sen – 
Kas tel – Prims tal                              (06875) 229 
Kath. Pfarr amt Nonn wei ler – 
Bierfeld – Ot zen hau sen – 
Schwarzenbach – Sit zer ath            (06873) 284 
Evangelische Hoffnungsgemeinde 
Nahe-Hochwald                                (06782) 8674920 
Evang. Pfarr amt Bierfeld, Braunshausen, 
Kastel, Mariahütte, Nonnweiler, Otzenhausen, 
Primstal, Sitzerath                            (06503) 8639 
Krebsinformationsdienst:  (0800) 4203040 
Be ra tungs stel le für Er zie hungs-, Ehe- und  
Le bens fra gen des Bis tums Trier         (06851) 4927 
Kri sen te le fon Kreisjugendamt St. Wendel 
für Kinder, Jugendliche und Eltern: 
(Tag und Nacht)                                (0172)  6839078 
Deutscher Kinderschutzbund KV St. Wendel e.V. 
(0171) 8303496 und (0175) 7153140 
Projekt UFER – Dt. Kinderschutzbund LV Saarland 
Ehrenamtliche Unterstützung für Familien mit Kindern 
von 0 bis 6 Jahren.             Ulla Maas (0151) 67590641 
Ehrenamtl. Unterstütz. f. ältere, alleinst. Menschen 
…Paten mit Herz (06851) 59-2004 o. (0171) 3086494 
Sozialer- u. Behindertenfahrdienst   (06851) 939680 
Familienberatungsstelle idee.on 
(06873) 668290 und (0170) 5748043 
Pflegestützpunkt Nonnweiler im MGH 
                                                           (06873) 660-73 
Ar bei ter wohl fahrt Kreis St. Wen del, 
Am bu lan ter Pfle ge dienst:              (06851) 9353-16 
Ca ri tas-Pfle ge dienst Tholey          (06853) 96119-0 
Christ l. Hos piz hil fe St. Wen del       (06851) 869701 
                                                           und 869702 
Amb. Pflegedienst und Tagespflege 
Ar min Jun ker, Kas tel                       (06873) 6156 
Betreuungs- und Entlastungsangebot in der Häuslichkeit 
Christiane Trattnig                            (06873) 7237 
ener gis-Netzgesellschaft mbH 
Stö rungs dienst Strom (24 h)            (0681) 9069-2611 
Stö rungs dienst Erd gas (24 h)          (0681) 9069-2610 
Forst re vier Nonnweiler/Eisen:     (0160) 96314609 
Revier Naturpark/Privatwaldberatung 
E-Mail: t.hans@sfl.saarland.de         (0160) 96314609 
Tier schutzverein Nonnweiler        (06873) 6957 
Tier schutzhotline                           (0681) 99784530 
Tier ärzt li che Pra xis Dr. En gels mann 
Prims tal, Bergstr. 25                    (06875) 93827    1828 

 Be reit schafts dienst 
Bau hof und Was ser werk 

Wäh rend der Dienst zeit (Mon tag – Frei tag): 
Bau hof Nonn wei ler . . . . . . . . . (06873)  668244 
Was ser werk . . . . . . . . . . . . . . . (06873)    66029 
nach Dienst schluss: 
Telefon (0171) 6 5379 25

Gesundheitsdienst 
Gem.-Praxis Dr. Laila El Masri/Dr. Stephan Gerdelmann 
Primstal, Hauptstraße 27, Telefon (06875) 1666 
Gem.-Praxis Frey, Sötern, Telefon (06852) 360 
Urologische Praxis Hosseini 
Haus d. Gesundheit, Nonnweiler, Tel. (06873) 91091 
Gemeinschaftspraxis Herzog 
Nonnweiler, Am Hammerberg 11, Telefon (06873) 91151 
Dr. Thomas Offermann/Dr. Christof Schneider 
Nonnweiler, Hammerberg 3, Telefon (06873) 7727 
Ihr Hausarzt MVZ Primstal 
Primstal, Hauptstraße 45, Telefon (06875) 937301 
Hausarzt-Zweigpraxis Dr. Bernhard Steines 
Sitzerath, Im Unterdorf 32, Telefon (06852) 92121 
Zahnarzt Dr. Reto Müller 
Nonnweiler, Am Hammerberg 1a, Telefon (06873) 544 
Zahnarzt Michael Rupp 
Primstal, Hauptstraße 26, Telefon (06875) 7911 
Apotheke in Nonnweiler: Telefon (06873) 240 
Apotheke in Primstal: Telefon (06875) 688 
Sanitätshaus 
Am Hammerberg 3, Nonnweiler, Telefon (06873) 1475 
Heilpraktikerin Anette Colling 
Otzenhausen, Ringwallstr. 72, Telefon (06873) 992120 
Heilpraktiker Roland Meyer Nonnweiler, 
Drosselweg, Haus Paracelsus, Telefon (06873) 91097 
Heilpraktikerin Martina Kronenberger 
Nonnweiler, Eschenweg 4, Telefon (0176) 81234554 
Heilpraktikerin Elke Mehr 
Otzenhausen, Ringwallstr. 38a, Tel. (06873) 6698845 
Heilpraktikerin Ruth Gebel 
Braunshausen, Kasteler Str. 22a, Tel. (06873) 64418 
Heilpraktiker-Praxis Hell 
Primstal, In der Langenfeld 12, Tel. (06875) 7907836 
Logopädische Praxis Wortwechsel, Lisa & Anna Theobald 
Nonnweiler, Am Hammerberg 3, Tel. (06873) 3549795 
Naturheilpraxis Martina Kronenberger  
Eschenweg 4 , 66620 Nonnweiler, Tel. 0176-81234554  
Praxis für Logopädie & Lerntherapie Julia Georg 
Otzenhausen, Mariahütter Str. 1, Tel. (06873) 9922880 
Praxis für Psychotherapie Christa Freisberg 
Primstal, Mettnicher Str. 17, Telefon (06875) 9379972 
Phy sio the ra pie Flock, Kran ken gym., Mas sa ge, 
Lymphdr., Otzenh.,Bahnhofstr.47, Tel. (06873) 7190 
Krankengymn. Lymphdr. Massage Assheuer 
Primstal, Hauptstr. 26, Telefon (06875) 910863 
Podol. Behandlungen K.Wag ner 
Otzenhausen, Fliederweg 2, Telefon (06873) 896 
Kran ken gym nas tik und Mas sa ge pra xis 
Schnei der G. und Juhl ke D. 
Prims tal, Bir ken weg 13, Telefon (06875) 1206 
Med. Fuß pfle ge An drea Fink ler 
Prims tal, Bir ken weg 13, Telefon (06875) 1033 
Med. Fußpflege/Wellnessmassage Barbara Meter 
Bierfeld, Wendalinusstraße 13, Telefon (06873) 64489 
Med. Fußpflege Bettina Serwe 
Primstal, Primsstraße 12, Telefon (06875) 538 
Mobile Fußpflege, Monika Meter, (06873) 9928033 
Podologische Praxis Oksana Mayer 
Braunshausen, Hermann-Löns-Str. 9, Tel. (0176) 46546701 
Naturheilpraxis Martina M. Braun 
Primstal, Hauptstraße 26, Telefon (06875) 9378857 
Lemuria Movement, Yoga, Massage, A. Endres 
Nonnweiler, Ringstraße 10 a, Telefon (06873) 64099 
Tradit. Thai-Massage Lakkhana Schommer 
Nonnweiler, Am Zoll 11, Telefon (06873) 669062 
Rung Aroon Thaimassage  
Gusenburger Weg 16, Bierfeld, Tel. (06873) 6690542 
Fußpfl., Welln.-mass., Körper- u. Hautpfl. Simone Zarth 
Primstal, Hauptstraße 11, Telefon (06875) 9108670 
Fuß- u. Hautpfl., Welln.-mass., Susanna Colling 
Otzenhausen, Keltenweg 15, Tel. (06873) 8324569 
Praxis für Lebensenergie Ramona Ruf 
Schwarzenbach, Telefon (06873) 9927740 
Entspannungspäd./Heilpraktik. f. Psychotherapie K. Müller 
Sitzerath, Telefon (06873) 569 
Annika Koch – Hochwaldstr. 25, 66620 Otzenhausen  
Familienpflegedienst Annika Koch 06873/6679857 
Betreuungs & Entlastungsdienst A. Koch 06873/6679859 
K-J-Psychotherapie C.Vogel-Hürter 
Nonnweiler, Ulmenweg 4, Telefon (0177) 4035472 

Abfall-Info 
Auskunft und Reklamationen: 
Abfall- und Wertstoffberatung 
der Gemeinde Nonn wei ler . . . . (06873)      660-0 
Restmüll, Biomüll, Sperrmüll: 
EVS-Kunden-Center (www.evs.de) (0681)   5000555 
Abfuhruntern. PreZero Service GmbH (0800)  8866666 
Gelbe und Blaue Tonne: 
Firma Jakob Becker . . . . . . Info (0800)   7236661

Abfall-Info 
Öffnungszeiten der Deponie und der  
Grüngutsammelstelle in Kastel ab April 2025  
(Tel. 06873-64190): 
Montag - Freitag . . . . . von 8:00-16:15 Uhr 
Samstags . . . . . . . . . . . von 8:00-11:45 Uhr 
Jahreskarten im Rathaus erhältlich. 

Gebühren – Grüngutsammelstelle: 
Kleinstmengen bis 140 Liter                   1,50 € 
Mengen bis weniger als 1.000 Liter       3,00 € 
Mengen über 1.000 Liter je m³               7,00 € 
Jahreskarte (im Rathaus erhältlich)    35,00 € 

In den EVS Wertstoffzentren können fast alle verwert-
baren Abfälle, die nicht in die Hausmülltonne gehören 
und sortiert sind, entsorgt werden. Aktuelle Gebühren:  
https://www.evs.de/abfall/abfallabfuhr/abfallgebuehren 

EVS-Wertstoff-Zentren in unserer Nähe: 
Wadern-Dagstuhl, Buttnicher Str. 6 
Mo, Di, Do, Fr 12-16.45 Uhr, Mi 10-16.45 Uhr, 
Sa 8-13.45 Uhr, Telefon (06871) 507340 
Tholey-Hasborn, Industriestr. 14 
Mo, Di, Do, Fr 9-15.45 Uhr, Mi 14-17.45 Uhr, 
Sa 8-13.45 Uhr, Telefon (06853) 8540750 
Nohfelden-Wolfersweiler, St. Wendeler Str., ab 01.12.: 
MO    GESCHLOSSEN  
DI      9.00 - 12.00 Uhr     13.00 - 15.45 Uhr  
MI      9.00 - 12.00 Uhr     13.00 - 15.45 Uhr  
DO     April - Okt.              12.00 - 17.45 Uhr 
         Nov. - März             11.00 - 16.45 Uhr 
FR     9.00 - 12.00 Uhr     13.00 - 15.45 Uhr 
SA     8.00 - 14.45 Uhr  
Telefon (06852) 8090508 

BE REIT SCHAFTS DIENST 
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST  
(inkl. Kinderärzte / Augenärzte / HNO-Ärzte) 
Sie erreichen den ärztlichen Bereitschafts-
dienst der Kassenärztlichen Vereinigung  
kostenlos unter der bundesweit einheitlichen 
Rufnummer 116117. 
Zusätzlich sind unsere Bereitschafts-
dienstpraxen für Sie geöffnet: 
Von Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr, 
an Feiertagen (inkl. Heiligabend / Silvester,  
an Rosenmontag sowie an Brückentagen)  
von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr am Folgetag. 

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis  
St. Wendel: 
Im Marienkrankenhaus St. Wendel,  
Am Hirschberg 1, 66606 St. Wendel 

Kinder- und jugendärztliche  
Bereitschaftspraxis Kohlhof: 
In der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof,  
Klinikweg 1-5, 66539 Neunkirchen 
Bei Lebensgefahr: Notarzt über Notruf 112 

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
(www.kvz-saarland.de) 
6./7.12.:  Dr. J. Bonaventura, St. Wendel, 

06851/84870, 0171/1782854 

APOTHEKEN-NOTDIENSTBEREITSCHAFT 
(www.apothekennotdienste-saarland.de) 
6.12.:   Apotheke am kleinen Markt,  

Wadern, 06871/9013-0 
7.12. :    Marien-Apotheke,  

Freisen, 06855/854 

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST 
Tierklinik Elversberg, 06821/179494 
Den organisierten Kleintiernotdienst an 
Wochenenden und Feiertagen finden Sie 
unter www.tierarzt-saar.de




